
410 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XII. GP. 

1. 6. 1971 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX, mit Benütz'barkeit des Gebäudes und die ordnungs-
dem das Postgesetz geändert wird gemäße Zustellung nidrtbescheinigter Briefsen­

Der Nationalrat hat bes,chXoss'en: 

Artikel I 

DasPostg·esetz, .EGEL Nr. 58/1957, m der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBL N r. 36/1964 
und der Kundmachung BGBL Nr. 3'65/1970 wird 
wie tolgtgeändert: 

1. In den§§ 2 unld 12 haben die Worte "und 
Elektrizitätswirts,chaft" zu' entfallen. 

2. Nach dem § 6 sind die §§ 6 a und 6 b mit 
folgendem Wortlaut einzufügen: 

,,§ 6 a~ Hau s ib r i e f fa c h a n 1 a gen i n 
Ne u'b a u te n. 

Der Geibäud:eei,gentümer hat Ibcim Neubau vO'n 
. Gelbäuden mit mehr alls vier Wohnungen, BürO's 
oder Geschäften, die sich. in mehr als' zwei Ge­
schossen befinden, in der Nähe des Gelbäudeein­
gangs eine Haus'brie!f1fachanlage zu errichten. Die 
Hausbrieffachanlage muß für jede Wohnung, für 
jedes BürO' und für jedes Ges·chäft ein versperr­
bares Brieffach enthalten und sO' ausgestattet und 
errichtet sein, daß die O'rdnungsgemäße Abgabe 
vO'n nichtbescheinigten Briefsendungen und Zei­
tungen gewährleistet ist. . 

dungen und Zeitungen Bedacht zu nehmen." 

3. Der § 26 hat ,zu laiUten: 

,,§ 26. G e b ü h r ,e n r e c h t I ich ·e M er k­
m are und Hö he der Gelb ü Ih ren. 

Die gebührenrechtlichen Merkmale der Post­
sendungen sind in der Anlage 1, die Pnst'gebühren 
in der Anlage 2 dieses lBundesgesetzes festgeJ.egt." 

4. Die heiden letzten Sätze des § 27 ~ind durch 
folgenden WO'rtlaut zu ersetzen: 

"Für B<lindensendungen sind keine Beförderungs­
gebühren zuentricht,en." 

5. Der § 50 hat zu lauten: 

,,§ 50. V 0' 11 z i e h u n g. 

Mit ,der VO'llziehung dieses Bundlesgesetzes ist 
dler Bundesminister für Verkehr, hinsichtlich des 
§ 12 im Einvernehmen mit dem Bund'esminister 
für Inneres, betraut." 

6. Nach dem § 50 ·ist, als Anlage 1 und An­
lage 2 anzuführen: 

Anlage 1 

"GEBÜHRENRECHTLICHE MERKMALE 
DER POSTSENDUNGEN 

§ 6 b. Hau s !b r i eH ach a nl a g en 1 n Art e n cl e rP 0' s t s ·e n cl u n ,g e n 
b e s t 'e h e n :d enG e b ä u cL e n. 

§ 1. (1) Briefsendungen, und zwar: 
Die PO'stist berechti,gt, hei Gebäuden mit mehr 1 B ·ef , Tl e, 

als vier Wohnungen, Büros O'der Geschäften, die 2. Postkarten, 
sich in mehr als zwei GeschO'ß·en befinden ·und für ch f b . f 3. Gesä t·s me e, 
die die baubehördlidt,e BenützungsbewiHigung 4. GeschäftspO'stkarten, 
vor dem 1. Mai 1972 erteilt ist, ohne Leistung 5. Drucksachen, 
eines En~geiltes lin der Nähe des Gebäudeeingangs 6. Warenseilidungen, 
eine Hausbrieffachanlage anzubringen. 7. Massensendungen, 

Kann der Platz; an dem die Hau~brieffach- 7.1. Massendrucksachien, 
anlage angebracht werden sO'l1, nicht im Einver- 7.2. Massenwarensendungen, 
nehmen mit Idem Gebärudeej'gentümer bestimmt 8, BlindensencLungen. 
werd:en, ist die Post berechtigt, diesen Platz fest-, (2) Zeitungen. 
zulegen. Hiebej ist auf Cl'ie ol1dnungsgemäße (3) Pakete. 
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2 410 der Beilagen 

Ausmaße der Po,suendungen und 
E i g n un g tu r B cf ö r der u n g 

§ 2.(1) Brielfsendungen müssen so !beschaffen 
sein, daß sie sich zur iBeföl'derung mit d;er Brief­
post eignen. 

(2) Fur Briefsendungen,ausgenommen Post­
karten, Geschäftspostkarten uilid Massensend'un­
gen, gelten fol,gende Höchstmaße: Länge, Breite 
und Höhe zusammen 90 Zentimeter, größte 
Ausdehnung 60 Zeilitimeter; in R,oUenform: 
Länge und zweifacher DUl'chmess·er zusammen 
104 Zeilitimeter, in der größten Ausdehnung 
90 Zentimeter. 

(3) Für Brietfsendungen mit Postn.armformat 
bis 20 Gramm (Standardsendungen) gelten fol­
gende Maße: 
1. Mindestmaß.e: 

Länge 14 Zentimeter, 
Breite 9 Zentimeter (rechteckige Form); 

2. Höchstmaße: 
Länge 23'5 Zen:timeter, 
Breite 12 Zentimeter (rechteckige Form), 
Stärke 0'5 Zentillneter; 

3. Verhältn:is .der Länge zur Breite: 
mindestens 1'414 zu 1. 

(4) Für Zeitungen gelten folgeilide Versandmaße 
(rechteckige Form): 
1. Mindestm'aße: 

in jeder AusdehlllUng 14 Zentimeter; 
2. Höchstmaß: 

40 X 30 Zentimeter. 

(5) Von den inden Abs. 2 Ibis 4 angeführten 
Maßen, au~genommen vom Höchstimaß der 
Stäl"ke von Standardsendungen, darf bis zu 
2 Millimeter abgewichen werden. 

(6) Pakete müs'sen so beschaffen sein, ,daß sie 
sich Zur Beförderung mit der Paketpost eignen. 

Druck 

§3. (1) Als gedruckt im Sinned:ieses Bundes-

2. gedruckte Texte;.die zur Ergänzun:g durch 
nichtgedruckte Zusätze bestimmt sind. 

OUene Aufgahe 

§ 5. (1) BeiPostsendungen, die offen aufzu­
geben sind, muß eine vor:handene Verpackung so 
beschaffen sein, daß der In!halt der Senoong 
leicht geprüft und! der ursprüngliche Zustand der 
Sendung leicht wiederhergestellt wel"den kann. 

(2) Weisen solch,e Sendungen einen Verschluß 
auf und: kann ihr Inhalt nur durch 'Öffnen des 
Verschlusses ,geprüft werdien, muß der ursprüng­
liche Zustand der Sendung mit den vom Absender 
verwendeten Verschlußmitteln leicht: wiederher­
stellIbar 'sein. 

Bunde 

§ 6. Leitzonen-. Leitgebiets-, Leitstl'ecken- oder 
Ortsbunde sind Bunde mit Sendungen, deren 
Postleitzahlen in der Tausenderstelle (Leitzone), 
in der Tausender- und Hunderterstelle (Leit­
gebiet), in ,der Tausender-, Hunderter- und 
Zehnerstelle (Leitstrecke) oder in allen vier 
Stellen (Leitort) übereinstimmen. 

Behörden und Amter 

§ 7. (1) Als Behörden unid Ämter im Sinne 
dieses Bundesgesetzes gelten auch öffentLiche Ein­
richtungen, denen au.f Grund gesetzlicher Vor­
schriftenbehördlich,e A~gaben übertragen sind. 

(2) Im Zweifelsfall ist die Behörlden~ oder 
Amtseigenschaft der POst ,gegenüber nachzu­
weisen. 

H ö eh s t ge wie h t für B r i e f­
sendungen 

§ 8. Für Briefsendungen, ausgen:ommen Pos't­
kanen, Geschäftspostkarten, Warensendungen, 
Massensenidungen und BEndensendJungen, gilt ein 
Höchstgewicht von zwei Kilogramm. . 

gesetzes .gelten nur' Buchstahen, Ziffern, andel'e Zu 0 r d nun g von Se nd u n gen z u 
Zeichen oder Abbildungen, die dur,ch ein Ver-. B 'r i e f sen d: u n g s art e n 
vielfältigungsverfahren hergestellt sil1!d. § 9. (1) Bl'iefsendungen sind na,eh ihren heson-

(2) Nicht als gedruckt ,gdten handschriftlich deren Mel'kmalen den ,einzelnen Briefsendungs­
oder mit Schretbmaschlne bewirkte Durchdrucke' arten zuzuordnen. 
sowie mit sonstigen Maschinen, die nicht zum (2) Briefsendungen, deren Inhaltsteile den Vor­
Anfertigen von Vervielfältigungen bestimmt sind' schriften über den Inhalt mehrerer Briefsendungs­
oder mit Handstempel hergestellte Abdrucke. arten entsp'rech,en. sinxi jener Bnietfsendungsart 

(3) Ob ein Druck vorliegt, hat im Zweifelsfall' zuzuoronen, für die die höhere Gebühr zu ent-
der Absender nachzuweisen. ' richten ist und für die diesonstj,gen Bedingungen 

Vordrucke 

§ 4. Vordrucke im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind 

1. gedruckte FOrlmiblätter mit eider ohne 
Spaheneinteilung und 

eingehalten sind. 

(3) Gegen Entrichtung dlerBeförderungsgebühr 
für Briefe sind auch Bri()fsendungen, die nach 
ihren be~onderen Merkmalen einer anderen 
'Briefsendungs'art zugeordnet .werden können, als 
Briefe zu Ibefördern. 
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410 der Beilagen 3 

An t wo r t send u nge n (3) Auf den Vor,drucken dürfen auch nichtge-
§ 10. (1) 1. An'1lwortsendungen sind nichibe- druckte Zusätze geschäftlicher Art angebracht 

scheinigte Standardserrdungen, auf, denen eine sein, die für sich allein keine oder nur eine kurze 
gedruckte Ans·chriftund der gedruckte Vermerk zusammenhängende Mitteilung ergeben. 
"Postgebühr beim Empfänger einheben" ange- (4) Den Geschäitsbriefen dürfen auch Gleich-
bracht sind. schriften der nichtgedruckten Zusätze heigelegt 

2. An Stelle des Vermerkes "Postgebiithr beim I werden. 
Empfänger einheben" darf auch ein anderer ge­
gruckter ye1't1llerk mit gleicher Bedeutung ange­
bracht sem. 

(2) Bei Antwortsendungen gilt hinsichtlich 
ihrer gebührenrechtlich,en Behandlung der Emp­
fänger als Absender. 

Brief·e 

§ 11. Briefe im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind Brief.sellldungen, die nach ihren besonderen 
Merkmalen keiner anderen Briefsendun~sart zu­
geordnet wel'den können. 

Ge s ch äfts p ostk a·rte n 

§ 14. (1) Geschäitsposllkartim sind Postkarten, 
auf deren Anschriftseite der gedruckte Vermerk 
"Geschäftspostkarte" und ·eine gedruckte Absen­
derangabe oder eine gedruckte Anschrift ange­
bracht sind. 

, (2) Auf Geschäftspostkarten der Behörden und 
der Amter darf statt des Vermerkes "Geschäfts­
postkarte" d;er 'gedruckte Vermerk "Amtliche 
Mitteilung" angelbracht s,ein. 

Drucksachen 

Pos t kar t e n § 15. (1) Drucksachen sind offen aufgegebene 

§ 12. (1) Postkarten sind ck,t f _ Briefsendungen, die einen auf P, apier oder papier-
unverpa au ge I "h l'ch M . 1 b ch D ck d 

gebene rechteckige Karten mit folgenden Maßen: I a. nl em atena ange ra ten ru. un 

l' M' d ß I mchtgedruckte Wo. rte nur. nach den Bestlmmun-
m 'estma e' b b h 1 . L" 14 Z '. . gen der A s. 2 is 4 ent a ten. 

ange entlmeter, I 
Breite 9 Zentimeter; (2) Auf Drucksachen dümen nichtgedruckt an-

2. Höchstmaße: 1

1 

gebracht werden: 
- Länge 14'8 Zentimeter, ' 1. der Aufgabeort, 

Breite 10'5 Zemimeter. 12. das Aufgaibedatum, 
3. Die Stärke ,darf jene der von der Post heraus- 3. die Anschrift und die' Absenderangabe außer-

gegebenen Postkarten nicht unter- und 1 Milli- haLb,der gedruckten Mitteilung, 
met,er nicht überschreiten. 4. postdienstliche Vermerke, 

4. Von den unter iden Z. 1 und 2 angeführten 5. Ziffern und Zeich,en, 
Maßen ,darf his zu 2 MilHimeter albgewichen 6 D ckf hl b 'eh' d 
werden. ' . ru I e er er! ugungen un 

7. Abdrucke eines Handstempe1s. 
(2) Für die Anschrift, den Nachweis der Ge­

bührenentrichrtmng, diie postdi·enstlich,en Vermerke 
und die Klebezettel muß mindesten" die rechte 
Hälfte einer Seite vOrlbehalten sein. 

(3) Die Anschdft darf auch, auf ,einem Str.eifen 
im Ausmaß der Länge und: höchstens der haLben 
Breite der Postkarte angelbracht sein, der an 
seinen Längsseiten durchgehend auf der Postkarte 
befestigt 1st. 

Geschäftsbriefe 

§ 13. (1) Geschäitlsbriefe sind offen aufgegebene 
Bl"Iiefsendungen, die ergänzte Vordrucke enthal-
ten. 

(2) 1. Auf der: Anschriftseite müssen der ge­
druckte Vermerk ",Geschä:ftslbrief" und eine ge­
druckte Absenderangabe oder eine gedruckte 
Anschrift angebracht sein. 

2. Auf Sendungen der Behä,l'd.en und der 
Ämter darf statt des Vermerkes "Geschäftsbrief" 
der gedruckte Vermerk "Amtliche Mitteilun~" 
angebracht sein. 

(3) Unverpackt aufgegebene Ans~chts-, Glück­
wunsch- und Beileidskarten sowie Glückwunsch­
und Beileidsbillets gelten als Drucksachen, wenn 
sie a,ußer den :nulässigen nichtgedruckten Zusätzen 
nicht mehr als fünf nich·tgedruckte Worte ent­
halten. 

(4) 1. Erlagscheine und Einzahlungslochkarten 
der Österreichischen Postsparkasse, Zahlscheine 
österreichischer Krelditunternehmungen sowie 
Postanweisungen, die nichtgedruckte Worte 
innerhalb eines dafür ·angebrachten Vordruckes 
enthalten, gelten als Drucksachen. 

2. Di,e für Einzahlungen auf Postscheckkonten 
der Behörden und ,der Amter vOl'gesehenen und 
entsprechend gekennzeichneten Erlagscheine der 
Österreichischen postspa.rkasse mit oder' ohne 
Allonge gelten ohne Rücksicht alUf darauf ange­
orachte nichtgedruckte Worte als Drucksachen. 

Warensen,dun'gen 

§ 16. (1) Warenseooungen sind off,en aufge­
gebene Briefsendunigen mit einem Höchstgewicht 
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4 410 der Beilagen 

von' fünthundlert Gramm, die 
Warenmuster entha1lten. 

Waren oder 

(2) Warensendungen dürfen auch einen bei 
Drucksachen zulässigen, Inhalt und außerdem 
folgende nichtgedruckte Anga:ben enthalten: 
1. die AIliSchrift und die Ahse11!derangaJbe sowie 
2. Angaben über die Ware und ihren Preis. 

Massensendung.en 
(Massendrucksachen und 
Massenwarensendungen) 

§ 17'. (1) Massendrucksach.en und Mas'senwaren­
sendungen (Massensendungen) ·sind inhaltlich 
vollkommen ,gleiche Drucksachen bzw. Waren­
sendungen, von denen mindestens dreihundert 
gleichzeitig beim .Postscha'lter aufgegeben werden. 

(2) Als inhaltlich voI~OOlmen gleich gelten 
auch Drucksamen hzw. Warensendungen, die sich 
nur durch Oronungsnummernoder durch An­
ga'ben, die den Anschriften der Sendungen 
gleichen, voneinander ,unterscheiden. 

- (3) Massendrud~sach,en dürfen ein Höchst­
gewicht von dreihundertlfünfzig Gramm, Massen­
warensendungen ein Höchstgewicht von einhun­
dertfünfzig Gramm nicht U!berschreiten. 

(4) Für Massenseilidungen 
Höchstmaße: 
1. Länge 33 Zentimeter, 

Breite 23 Zentimeter, 
Höhe 5 Zentimeter; 

2. in RoHenJform: 
Länge 33 Zentimeter, 
Durchmesser 5 Zentimeter. 

geIten . folgende 

(5) 1. Auf MasseIliSendungen muß der Vermerk 
"Postgebühr har hez3.Jhlt" angebJ"acht sein. 

2. Di,e Anschrift von Mas's·enseooungen mit 
persönlicher Anschrift muß d,ie Postleitzahl ent­
halten. 

,3. Massensendungen dürfen auch ohne Anschrift 
aufgegeben werden, wenn sie an jeder A'bgabe­
steHe eines bestimmten Gebiete,s albge,ge'ben wer­
den sollen. 

4. Weniger als 300 Sendungen ohne Anschrift 
dürfen als Massensendungen aufgegeben werden, 
wenn die Gebühr fm 300' Massenseooungen ent­
richtet wird. 

(6) 1. Massensendunigen ohneAnschr~ft hat der 
A'bsender ,in Orts bunden, auf denen die Anzahl 
der enthaltenen Sendungen sowie ,die Postleitzahl 
des Albgabepostamtes angebracht sind, aufzugeben. 

2. Massensendungen ,mit persönlicher Anschrift 
hat der Ahsender in Orts-, Leitstrecken-, Leit­
gebi,ets- und Leitzonenbunden aufzugeben. 

3. Bun,de, 3.Jus,genommen Restbunde, müssen je 
50 oder 100 Sendungen enthalten. 

(7) 1. Massensendungen, die sich zur Bund­
bildung nicht eignen, sind im Sinne des Abs. 6 in 
Paketen oder Beuteln aufzugeben. 

2. Das Gewicht eines Paketes oder Beutels rdarJ 
fünfundzwanzig Kilogramm nicht Ülbers,chreiten. 

(8) 1. Der Bundesminister für V.erkehr kann 
Massensendungen in Zeiten ,einer erheblichen 
Zunahme des Postverkehrs von der Annahme 
ausschti.eßen. Die Ausschließung ist im Post- ,und 
Telegraphenverordnungsblatt und .im Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung zu verlautbaren. 

2. Sen~ungen, die den Bedingungen für Massen­
sendungen entJSprem,en, dürfen zu den unter Z. 1 
angeführten Zeiten als Drucksachen bzw. als 
Warensendungen befördert werden. 

Blinden,sendungen 

§ 18. (1) Blindensendungensind offen aufge­
gebene Briefsendungen mit einem Höchstgewicht 
von sieben Kilogramm, die ausschließEch Mit­
teilungen in tastbarer Schrift oder Druckstöcke 
mit Blindenschr~ftzeichen enthalten. 

(2) Blindensendungen von oder an Blinden­
anstalten sowie von oder an Zentral- oder 
Land,esstellen ,der Blindenorganisationen dUrfen 
auch Tonaufnahmen oder für Blinde bestimmtes 
Spezialpapier enthalten. 

(3) Auf Blindensendung,en muß der Vermerk 
"BIlindensendung" oder ein ähnlicher Vermerk 
angebracht sein. 

Zeitungen 

§ 19. (1) Ta:gesz,eitungen im Sinne :dieses Bun­
desgesetzes sind Drucksch,riften, di,e in der Regel 
mindestens fünfmal wöchentLich erscheinen. 

(2) Wochen/blätter im Sinne we&es Bundes­
gesetzes sind Dru~schriften, die im Jahresdurch­
schnitt mindestens ,einmal wöch'entlich erscheinen. 

(3) Monatsschriften im Sinne dieses Bundes­
gesetz·es sind Druckschriften, Idie mindestens ein­
mal im Kalendervierteljahr erscheinen. 

Voraussetzungen für die 
Z u las s u n g zum Pos t z ,e itu n g ,s­

versand 

'§ 20. (1) Zum Postzeitungsv-ersand sind Zeitun­
gen (Tageszeitungen, Wochen/blätter und Monats­
schriften) zuzulassen, die 
1. unter demseVben Titel, in fortlaufenden Num­

mern mit verschiedenem Inhalt erscheinen, 
2. der Information Ü1ber das Tagesgesch,ehen die­

nen oder dazu bestimmt sind, Ülber Angelegen­
heiten der Religion, der Kultur, der Kunst, der 
Politik, der Wissenschaft, ,der Wirtsch·aft, des 
Sportes oder Ides Vereinsleben:s in presseÜlblicher 
Weise zu berich,ten. 
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410 der Beilagen 5 

(2). Zum Postzeitungsversand sind auch inlän­
dis<;he Gesetzes-, Vel'ol'dnungs- und Amt'Sblätter 
entsprechend ihrer Erscheinungsweise (§ 19 der 
Anla.ge 1) zuzulassen. 

(3) Nidlt zuzulassen sind Druckschriften, 
1. die nicht im Inland rgedruckt, verlegt und her­

ausgegeben werden, 
2. die T eile· eines zu einem abgeschlossenen 

Ganzen bestimmten' W·erkes hild:en, 
3. die zum Zweck deI' geschäftlichen Werbung, 

. Ankündigung oder Empfehlung herausgegeben 
werden oder solchen Zwecken unmittelbar oder 
mittelbar d~enen und 

4. für die der Her.au:slgeber oder Verleger vom 
Empfänger kein iEntg.elt verlangt. 

(4) Abs. 3 Z.4 ist nicht anzuwenden, wenn die 
Zeitung 

1. von einer Behörde oder einem Amt heraus­
gegeJben wird, 

2. von einer politischen Partei oder von einer 
ihrer Ol'ganisationen hel'ausgegeben wird, 

3. von einem Wahlweriber (einer wahlwerbenden 
Gruppe) für die Wahl des Bundespräsidenten, 
für Wahlen zu den allgemeinen Vertretungs­
körpern oder für Wahlen zu den satzungs­
gebenden Organren (Vertretungskörpern) der 
gesetzlichen beruflichen Vertretungen heraus­
gegehen wird oder 

4. von einem Verein herau~gegeben und vorwie­
gend an Vereinsmitglieder versandt wird. 

Zu las s u n g s ver fa h re n für Z e i t u n­
. gen; Änderung·en; Widerruf 

§ 21. (1)' Die Zutlassung einer Zeitung zum 
Postzeitung&versand . ist vom Herausgeber oder 
Verleger bei jener Po-stJbehörde I. Instanz schrift­
lich zu beantrag,en, in ·deren Bereich das für den 
Verlagsort zuständige Abgabepostamt (Verlags­
postamt) liegt. 

(2) Im Antrag sind 
1. der Titel der Zeitung, 
2. der Name und der Wohnort des Herausg~bers 

und· des Verlegers, 
3. der Erscheirnmgosort, 
4. die Erscheinungsweise und 
5. das Postamt (,die Postämter), bei dem (bei 

denen) die Zeitung aufgegeben werden soll, 
anzugeben. 

(3) Dem Anrtrag sind zwei Probestücke einer 
Nummer anzuschrließen. 

(4) Die Postlbehörrde ist berechtigt, vom Her­
ausgeber oder Verleger Nachweise oder gutach t­
liche Stellungnahmen zu verlangen, wenn dies 
zur Entscheidung, üb die VoraussetZJungenfür die 
Zulassung zum Püstzeitungsv.ersand vorliegen, 
erf.orderlich ist .. 

(5) Jede Änderung in den Ang~ben des 
Zulassunrgsantrages ist der Post!behörde 1. Instanz 
unverzüglich schriftlich, bekanntZugeben. 

(6) Die Zulas~ungeiner Zeibung zum Post­
zeitunrgsversand ist zu widerrufen, wenn der 
Herausgeber (Verleger) die Bedingungen für den 
Postzei tungsversand (§ § 19 und 20 der Anlage 1) 
trotz schrifdichrer Ermahnung durch die Post­
behörde I. IIlJStanznicht einhält. 

(7) Wird von ·einer zum Postzeitungsversand 
zugelassenen Zeioung nur eine Nummer mit der 
Post versendet, ist, wenn die entrichteten Beför­
derungsgebühren für Zeitunrg,en geringer waren, 
die Gebühr für Massendrucksach,en mit persön­
licher Anschrift zu entrichten. Hieb ei ist bei 
einem Gewid1t der Zeitungssendung üher 
350 Gramm der Gew.ichtssatz "his 350 Gramm" 
anzuwenden. 

Aus s tat tun g von Z ei tun g s sen d u n­
'. gen; Zeitungsbeilagen 

§ 22. (1) Auf der Zeitl\Ingssendung, bei unver-· 
packter AufgaJbe auf dem ersten oder letzten 
Blatt der Zeitung, müssen 
1. der Vermerk ",p. h.Ib.", 
2. der Erschein,ungsort und 
3. die Bezeichnung des Verlagspostamtes sowie 

dessen Prüsdeitzahl, wenn diese nicht aus der 
Bezeichnung des Verlagspostamtes hervorgeht, 

auffällig angegeben sein. 

(2) Die pe·rsönlich.e Anschrift der Zeitungs­
sendung muß die Posde,itzahl enthalten. 

. (3) 1. Tageszeitungen und Woch,.enblätber dür­
fen ·ansch.riftslos versandt werden .. 

2. Monatsschriften sind von der Postlbehörde 
1. Instanz zum anschriftslosen Versand zuzulassen, 
wenn mindestens 60.000 Stück einer jeden Num­
mer bei der ,pOSt aufgegeben werd,en. 

(4) Die Postbehörd;e 1. Instanrz hat i1ber schrift­
lichen Ant.rag für 'bes·timmte Nummern einer 
Zeitung die allgemein gehaltene Ansch,rift "An 
einen HauslharIt" zuzulassen, wenn die Zeitung 
von 
1. einem obersten Organ des Bundes oder der 

Länder, . 
2. einem Bun1desminist·eri,um oder einem Amt der 

Landesregierung, 
3. einer Gemeinde, 
4. einer gesetzlichen berufLichen Vertretung, 
5.eine'r politisch,en Partei oder ei~er ihrer Orga-

n'isationen oder 
6. einem Wahlwerher (einer wa:hlwerbenden 

Gruppe) für die WaJhl des Bundespräsidenten, 
für Wahlen zud-en allgemeinen Vertretungs­
körpern oder für Wahlen zu den satzungs­
gebeIlIden Organen (V.ertretungskörpern) der 
gesetzlichen beruHichen' Vertretungen 

herausgegehen wird. 

410 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 5 von 43

www.parlament.gv.at



6 410 der Beilagen. 

(5) 1. Die Postlhehörde I. Instanz hat tiber 
schriftlichen Antrag für einen Teil der Auflage. 
bestimmter Nummern einer Zeitung, die nicht 
unter die Bestimmungen des Abs. 4 fäUt, auch die 
allgemein 'g,ehaltene Anschrift "An einen Haus­
halt" zuzulassen. 

2. Die Zeitungss,endungen müssen den mit 
einer persönlichen Anschrift oder artschriftslos 
versandtenZeitungssendungen dersetben Nummer 
- ausgenommen Beilagen - inhaltlich v'Ül1kom-' 
men gleich,en. 

-3. Sonder11lUmmern sind ausgeschlossen. 
4. Im Antrag sind das Postamt (die Po,stämter), 

bei dem Qbei denen) die Zeitun1gssend'urtgen auf­
gegeben werden scHen, die Anzahl der Sendun­
gen jeder Nummer und ,der Tag (die Tage) der 
AuFgabe anzugeben. 

(6) Der Zeitung dürfen Abbil'dun,gen und 
Muster beig,egeben werden, die mit ihr fest ver­
bunden und nicht stärker als ein MiLlimeter sind. 

(7) Der Zeiuung dürtfen 
. 1. gedruckte Beilagen des Herausg.ebers, die dem 

§ 20 A!bs. 1 Z. 2 der Anlage 1 ,entsprechen 
(redakuionelle Beila.gen), 

2. sonstige gedruckte BeHa,gen des Herausgebers 
(eigene Beilagen) und 

3. gedruckte Beila'gen, die auf Bestellung anderer 
Personen oder Einri;chtungen versendet werden· 
(fremde Beilagen), 

beigegeben werden. 

(8) Auf dien gedruckten Bdlagen (Zeitungs bei­
la.gen) ·dürfen Albbildungen und Muster mit einer 
Stärke von höchstens ·einem Millimeter ange­
bracht sein. Die Albbildung,en und Muster zu­
sammen dürfen das Gewicht der ß,eila.ge nicht 
üherschl'ei~en. 

(9) Das Gewicht der eigenen und fremden Bei­
lagen einschließlich der Abbildungen und Muster 
darf zusammen 40 Gramm nicht tiberschreiten. 

(10) Das Gewicht! der Zeitung's&enduIl!g (Zeitung 
samt Beilagen IUnd Verpackung) da·rf ein Kilo­
gramm nich,t ülberschreiten. 

Aufgabe von Zeitung,en 

,§ 23. (1) Zeitungen sind in ,einer Anzahl von 
mindestens dreihundert Stück (ausgenommen 
Nachliderungen), die inhaltlich vollkommen 
gleich sind, gleichzeitig beim Postschalter aufzu-· 
geben. 

(2) 1. Zeitun,gen sind in Orts-, Leitstrecken-, 
Leitgebieos- und Leitzonenlbunden aufzug,eben. 

2. Mehrere Bunde sind zu einem Paket oder in 
einem Beutel zu vereinigen. 

3. Das Gewicht eines Zeitungsbundes, -paketes 
oder -beutels dartf fünfund~wanzig Kilogramm 
nicht überschreiten. 

(3) Auf den ZeituIl!gslbunden, -paketen oder 
-beuteln sind entsprechend ihrem Inhalt der Leit-

ort, die Leitstrecke,. das Leit!gebiet oder die Leit­
zone sowie die Amzahl der ent!hal~enen Sendun­
gen anzug.eben. 

(4) Verschiedene Zeitungssendungen dürfen nur 
dann zueinenl Bund, Paket oder Beutel ver­
etrugt werden, wenn jede Zeitungss,e11!dung 
schwerer als 30 Gramm ist. 

Er mit t lu n g de r .G e ib üh ren bei 
Zeitungen 

. § 24. (1) Bei der Ermittlung der zu entrichten­
den Beförderungs,gebühren für Zeitungen is,t das 
Gewicht von Beilag.en sowie der Verpackung 
miteinzuheziehen. 

(2) 1. Für fremde Bei'la'gen ist außerdem die 
Zeitungsbeilagengebühr für jede einzelne Beilage 
zu entrichten. 

2. Mehrere unter einem Umschlag heigelegte 
oder miueinanlder fest verbu11!dene fremde Bei­
lagen g·elten als eine Zeitun~beilage, wenn sie von 
einem Auftrag.g,eber stammen und mit ihnen nur 
fiirein Unternehmen g.eworben wird. 

Pakete 

§ 25. (1) Pakete sind hescheinigte Sendungen, 
deren Gewicht 25 Kilogramm nicht überschreitet. 

(2) Pakete, die 
1. in einer Ausdehnung zwei Meter oder in alten 

Aus'dehnungen zusammen drei Meter üibe,r­
schreiten oder 

2. wegen ihrer Form oder Be5chaffenheit einen 
unverhältnismäßig g,roßen .Raum verlangen, 

müssen als "Sper.l'1gut" aufgeg,eben werden. 

(3) Eine Ermäßigung der Paketheförderungs­
gebühren in dem im § 10 Z. 3 der Anlage 2 fest­
gesetzten Ausmaß ist zu gewähren, wenn 
1. mindestens zehn Pakete gleichzeiti.g nach Orten 

im Inland auf!?ieg.eben werden, 
2. die Paket,e ine,inemPostaufgalbebuch (Post­

aufgabebogen) eingetugen sind und .die lau­
fende Nummer des Postaufgahebuch,es (-"bogens) 
auf oenPaketen angegeben ist IUnd 

3. ,die Paketibefö!1derungsgebUhren bei der Auf­
gaheentrichtet werden. 

Anlage 2 

POSTGEBüHREN 

§ 1. BeförderungsgebÜlhrenfür Briefe: 

Standardsendungen 
Gewichtsstufen 

bis Gramm 

250 
500 

1000 
2000 

Gebühr je 
'Sendung 
Schilling 

2'-

3"-
4·-
6·.-
9·~ 
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§ 2. Beförderungsgebühr für Postkarten 

Je Posokarte 

Gebühr 
Schilling 

1"50 

§ 3. Beförderungsgebühren für Geschäft'sbriefe: 

Standardsel1Jdung,en 
Gewichtsstufen 

bis Gramm 

250 
500 

1000 
2000 

Gebühr je 
Sendung 
Schilling 

1'30 

2'-
3'-
4'50 
T-

§ 4. Beförderul1Jgsg,ebühr für Geschäftspostkarten 
Gebühr 
Schilling 

Je Geschäftspo~tkarte .............. 1'-

§ 5. Beföroerungsgebühren, für Drucksachen: 

Standar.d~endungel1J 
Gewichtsstufen 

bis Gramm 

250 
500 

1000 
2000 

Gebühr je 
Sendung 
Schilling 

070 

1'30 
2'-
3'50 
6'-

§ 6. Beförderungsgeibühren für' Warens,endungen: 

Standardsendungen 
Gewichtsstufen 

bis Gramm 

250 ...... , .... ,.,.,,"' ..... , .. , 
500 , ..... ', .. , .. ", ... , .. ,.",." 

Gebühr je 
Sendung 
Schilling 

1'30 

2'-
3'-

§ 7. Beförderungsgebühren für Massendruck­
sachen: 

ohne Anschrift mit tx:rsönlichcr Anschrift 

da 
Gewichtsstufen Gewichtsstufen 

Bei gleichzeitiger Stan rd- bis Gramm Standard- bis Gramm 
Aufgabe von scndun- scndun-

mindestens gen . gen 1----;---
250 I 350 250 I 350 

Gebühr' je Sendung Schilling 

300 Sendungen I 0·55 IHO 1 1'50 I 0·65 1 1'20 1 1065 

HÜt1dertsätze der Ermäßigung Tom 
Gesamtbe'!ag 

1.000 Sendungen 5 
10.000 Sendungen 15 

100.000 Sendungen 25 
250.000 Sendungen 30 

Die Beförderungsgebühren sind - nach Abzug 
der Ermäßigung - auf volle 10 Grosmen auf­
gerundet zu entrichten, 

§ 8, Beförderungsgebühren für Massenwaren­
sendungen: 

Bei gleichzeitiger 
Aufgabe von 

mindestens 

ohne Anschrift 

Standard- G~:j~~~~~en 
'sendun-

gen 
100 I 150, 

~it pers?nlic~r Anschrift 

I 
GewichtliStufen 

Standard- bis Gramm 
sendun-

gen I 100 I 150 

Gebühr je Sendung Schilling 

300 Sendungen I 0·90 /1-10 /1'30 I 1·- /1'20 /' 1·40 

Hundertsätze der Ermäßigung vom 
Gesamtbetrag 

1.000 Sendungen 
10.000 Sendungen 

100.000 Sendungen 
250.000 Sendungen 

5 
15 
25 
30 

Die Beförderungsgebühren sind - nam Ab­
zug der Ermäßigung - auf volle 10 Groschen 
aufgerundet zu entrimten. 

, 
§ 9. Zeitungen: 

1, Beförderungsgebuhren 
.1.1. Gewicht der Sendung 

Schilling 

bis 30 Gramm: je Sendung ,.,. 0'15 
1.2. Gewicht der Sendung 

über 30 Gramm: je Kilogramm .. 4'50 

2, Zeitungsbeilagengebühr 
Je Beilage .,., ...... , .. , ... , .... " 0'15 

3. Die Gesamtgebühren sind auf volle 10 Gro­
schen aufgerundet zu entrichten, 

§ 10. Pakete: 

1. Beföl'derung~gebühr je Paket 

Gewichts­
stufen 

bis 1 kg 

für jedes weitere 
angefangene kg I 

t. Zone: 2. Zone 

Aufgabe- und Abgabepost· Aufgabe- und Abgabepost-
amt in der gleichen oder amt nicht in der gleichen 
oder dner angrenzenden oder einer angrenzenden 

Leitzone Leitzone 

Gebühren Schilling 

5·- 7·-

1·- 1,-

2, Die Leitzonen 1, 2 und 3 gelten für die 
Gebührenbemessung als eme Leitzone. 

3, Ermäßigung der Beförderungsgebühren 10vom 
Hundert, 

§ 11. Postanweisungen: 

Postanweisungsgebühr je Geldbetrag 
bis Schilling Sehilling 

50 .... """".", .. "."." .. , 1'50 
100 .. ,.".",., .. , .. , ... , .. ,.,., 2'-

3 
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8 410 der Beilagen 

bis St:hilling St:hilliog 

200 ............... , .............. 2'50 
500 ............................ 3'50 

1000 ............................. 5'-
für je weitere 500 S 
mehr um ........................ 1'50 

§ 12. Nachnahmen: 
Schilling 

Einziehungsgebühr je Geldbetrag .... 2'-

§ 13. Postauf~räge: 

Schilling 

7. Gebühr für die eigenhändige Abgabe 
einer bescheinigten Postsendung, eines 
nichtbescheinigten Rückscheinbriefes 
oder für d~e eigenhändige Auszahlung 
eines Geldbetrages zu einer Postanwei­
sung sowie zu einer Scheckverkehrs~ 

'Anweisung der österreichischen Post-
sRarkasse ........................ . 3'-

8. Bahnhofbriefgebühr ....... ' ...... 3'-

Gebühren § 16. Zustellgebühren: 
Schilling 

1. Postauftrag unter 
Unlschlag, eingeschrieben ........... 6'-

2. Postauftra,g offen ................. 1'50 
3. Einziehung von Geldbeträgen durch 

Postauftrag ....................... 2'-

§ 14. Zeitungsbezugsgelder: 
Schilling 

Einziehungsgebühr je 
Zahlungsbestätigung ............... 1'-

§ 15. Sonderbehandlungsgebühren: 
Schillin~ 

1. Einschreibgebühr .................. 4'-

2. Wertgebühr: 
Soweit die Wertangabe 
bei einer Sendung bis 3 kg S 120'­
bei einem Paket his 5 kg S 200'­
bei einem Paket bis 10 kg S 400'­
bei einem Paket bis 15 kg S 600'­
bei einem Paket bis 20 kg S 800'­
bei einem Paket brs 25 kg S 1000'-
überstei,gt, für je S 50'- ........... 0'30 

3. Eilgebühr: 
3.1. je Briefsendung ............... 3'-
3.2. je Paket bis 2 kg ............. 3'-

je Paket bis 5kg ............. 4·----
je Paket über 5 kg ............ 5'-

3.3. je Postanweisung oder je Scheck­
verkehrs-Anweisung ·der öster­
reichischen Postsparkasse 

bis Schilling 

100 ......................... 3'-
500 ......................... 4'-

1000 ......................... 5'-
üher 1000 ................... 6'-

4. Sperrgut;gebühr: 
50 vom Hundert der Gelbühr 
nach § 10 Z. 1. 

5.0bernahmsbestätigungsgebühr: 
5.1. Verlangen bei der Aufgabe .... 3'-
5.2. Verlangen nach der Aufgabe .... 6.-

6. Gebühr für die Behandlung als Rück-
scheinbrief (Rückscheingebühr) ...... 3'-

1. für ein Paket 
bis 2 kg ......................... . 
bies 5 kg ......................... . 
über 5 kg ........................ . 

2. Für einen Geldbetrag 
bis Schilling 

50 
100 
200 
500 

1000 
für je weitere 500 S 
mehr um ....................... . 

§ 17. Botenlohn: 

Schilling 

2'-
3'-
5'-

1'-
1'20 
1'50 
2'50 
4'-

1'50 

Schilling 

Je W,egkilometer des Hin-. und Rückweges 
1. für ein Paket 

bis 2kg ........................ 2'-
ibis 5 kg ........................ 2'50 
über 5 kg ...................... 3'-

2. für jeden an,deren Gegenstand 2'-

§ 18. Sonstige Gebühren: 
Schilling 

1. Einsammlun,gsgebühr 
je Paket ....................... 1'50 

2. SpätIin,gsgebühr 
je Sendung oder 
GeIdbetra,g ..................... 2'-

3. Leitzettelgebühr 
je Sendung ..................... 0'50 

4.GebÜhr für die Berichtigung oder 
Änderung der Anschrift .......... 6'-

5. Gebühr für die Rückgabe einer 
l'ostsendun,g oder eines Ge1dbetrages 6'-

6. Gebühr für die Änderung eines 
Nachnahmebetrages .............. 6'-

7. Gebühr für .die Minderung eines 
Postauftragsbetrages .............. 6'-

8. Gebühr für eine Doppel- oder Ersatz­
auf.gabebescheinigung 
(Bescheinigung&gebühr) ........•.. 3'-
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9. Fachgebühren: 
9.1. Brieffachgebühr monatlich 

für ein offenes Fach ..... , .. , , 
für ein kleines SchLießfach 
für ein großes Schließfach .. ,. 

9.2. Paketfachgebühr 
monatlich ",." .. ".",.", 
zusätzliche Fachgebühr 
je Paket, , , ., ' ... , , , ... , .. , . 

9.3. Geldfachgebühr 
monatlich .. "." ...... ", .. 
zusätzliche Fachgebühr 
je a~ewiesenen Geldbetrag ., 

10, Postlager,gebühr: 
10.1. je Paket .. , ... " ... , ..... . 
10.2. je Briefsendung; Zeitung, Post­

anweisun-g oder Scheckver­
kehn;-Anweilsung der Oster­
reichi'sch,en Postsparkasse 

11. LagergebÜ'hr 
je Paket und Tag. , . , .. , .... , .... 

Sd.i1ling 

5'-
10'-
15'-

30'-

1'-

15'-

1'-

1'-

0'50 

1'-

12. Abholscheingebühr , ... ,." l , •• " 1'-

13"Einhebungsgebüht: 
'13,1 je Antwortsendung ,......... 0'30 
13.2. je sonstige Sendung .... ', .. , 1'-

14, Rücksendungsgebühr 
je Massensendung .. ,' ........... , 0'20 

15. Gebühr Jürdie Benachrichtigung von 
der Unzustellbarkeit eines Paketes 
(Bena,chrichtigungsgebühr) """,' 4'-

16.GebÜhr für einen' Nachsendungs­
antrag: 
16,1, für einen Zeitraum bis zu 

drei Monaten .. ,........... 8'~ 
16.2. für einen Zeitraum bis zu 

sechs Monaten ., ......... " 15'-

17, Postvollmachtgebühr, Gebühr für die 
Ausferügung einer Postübernahms-
karte ., .......... , ..... ", .. ,., 10'-

18. Taschengebühr 
monatlich ..................... . 

19. Nachforschungsgebühr: 
19,1. je Sendung oder GeLdbetrag .. 
19,2, Mehrkosten je Stunde ..... . 

20, Umtauschgebühr 
je Briefmarke (Briefmarkenauf-
druck) ........................ . 

Artikel 11 

Sd.illing 

20'-

5'-
20'-

0'10" 

(1) Dieses Bun,desgesetz tritt mit 1. Oktober 
1971 in Kraft. 

(2) § 6 a ist nicht anzuwenden, wenn die bau­
behördliche Benützungsbewilligung vor dem 
1. Mai 1972 ertet~lt wird. 

(3) Bis einschließLich 30. September 1973 sind 
Postkarten mit einer Mindestgröße von 10 X 7 
Zentimeter zulässig. 

(4) Zeitungen, die im Zeitpunkt des Inkraft­
tretens ,dieses Bundesgesetzes zum Postzeitungs­
versand zugelassen sind, gelten als im Sinne die­
ses Bundesgesetzes zu,gelassen. 

(5) Bis einschließlich 30. September 1973 gilt 
für Briefe 'bis 20 Gramm ohne Rücksicht auf 
ihre Maße die in§ 1 der Anlage 2 für Standard­
sendungen vorgesehene Gebühr. ' 

(6) Bis einschließlich 30. September 1973 gelten 
für Sendungen bis 50 Gramm ohne Rücksicht 
auf ihre Maße die inden §§ 3, 5, 6, 7 und 8 der 
Anlage 2 für Standardsendungen vorgesehenen 
Gebühren. 

Artikel III 

Mit der Vollziehungdieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Verkehr betraut. 
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Erläuterurigen 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit seinem 
Erkenntnis vom 16. Oktober 1970, ZI. G 9/70-11, 
V 3, 4, 5/70, die im § 26 des Bundesgesetzes 
vom 13. Februar 1957, BGBI. Nr. 58, über das 
Postwesen (Postg~etz) enthaltenen Worte ."für 
die Beförderung von Postsendungen sowie" 
gemäß Art. 140 B-VG aIs verfassungswidrig 
auf,gehoben. Di.e Aufheibung tritt mit Ablauf 
des 30. September 1971 in Kraft. Damit verliert 
die Postgebührenol"dnung 1966, BGBI. Nr. 270, 
in der Fassung BGBI. Nr. 290/1968 ihre gesetz­
liche Grundlage. 

,Eine der Rechrsansicht des Verfassungsgerichts­
hofes entsprechende gesetzliche Bestimmung 
müßte alle wesentlichen Merkmale für die Fest­
setzung der Postgebühren durch Verol"dnung 
enthalten. Mit Rücksicht auf die Mannigfaltig­
keitder Postgebühren kann eine solche Bestim­
mung kaum normiert wel"den. Es ist daher not­
wendig, die Grundlagen für die Gebühren­
bemessung, die bisher in der Postordnung, BGBI. 
Nr. 110/1957, in der Fassung BGBI. Nr. 291/ 
1968 enthalten sind sowie die Höhe der Post­
gebühren in das Postgesetz aufzunehmen. Dies 
soll dadurch erfolgen, daß die gebührenrecht­
lichen Merkmale (dazu zählen insbesondere die 
Arten der Postsendungen) in eine Anlage 1, die 
Höhe der Gebühren in eine Anlage 2 aufge­
. nommen werden sollen. Für die Abfassung der 
Anlagen wurden die entsprechenden Bestim­
mungen der derzeit geltenden Verordnungen 
zur Grundlage genommen, wobei sprachliche 
und - soweit es notwendig schien - auch in­
haltliche Anderungen (diese sind in der ange­
schlossenen "G~genüberstellung" begründet) 
vorgenommen wul"den. Auch Beschlüsse des 
Weltpostkongresses (Tokio 1969) wurden be-

rücksichtigt. Auf weitergehende Anderungen 
mußte mit Rücksicht auf die kurze vom Ver­
fassungsgerichtshof gestellte Frist verzichtet wer­
den. 

Mi t dem Erkenntnis des Vel"fassungsgerichts­
hofes vom 2. M3jrz 1970, ZI. KII-2/69 (als Rechts­
satz im Bundesg,esetZJblatt unter Nr. 323 kund­
gemadl;t), wurde, festgestellt, daß es in die ,Zu­
ständigkeit des Bundes (Post-, Telegraphen- und 
Fern~prechwesen) falle, Liegensmaitseigentümer 
gesetzlich zu verpflichten, A'bgaibebriefkästen 
(Hausbrief.fachanla;gen) anzubring,en. Es sollen 
daher entsprechende Bestim'mungen in ,das Post­
gesetz aufgenommen wer.&en. 

Die Gliederung des Postrechtes wird nach dem 
Inkrafttret,en der Novelle zum Postgesetz (zum 
gleichen Zeitpunkt sohlaucb di,e PoS'tordnung 
novelliert weroen) unibe(riediigend sein. Es soll 
daher demnächst an eine Neuordnung des Post­
rechts - un'ter Berücksichtigung umfassenderer 
Anderungswünsch,e - geschritten werden. Um 
nach dem 30. September 1971 einen gesetzlosen 
Zustand ZJu vermeiden, war dies,e Neuordnung im 
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich. 

Mit den gegenstänJdlichen legislativen Maß­
nahmen ist kein Mehraufwand auf dem Personal­
oder Sachkostensektor verbunden . 

Im all~emeinen kommt es durch die neuen 
Bestimmungen zu ,keiner Erhöhung der Postge­
bühren. Lediglich die Erhöhung der Einziehungs­
gebühren für Nachnahme- uooPostauftrags­
beträge sowie für ZeitJullJgsbezug~gelder würde 
einen Einna:hmenzuwams von z,irka 1'3 MiUionen 
Schilling (Oktober bis einschlli,eßlic:h Dezemher 
1971) el"bringen. 

410 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)10 von 43

www.parlament.gv.at



Bisheriger Text 

410 der Beilagen 11 

Gegenüberstellung zur Postgesetznovelle 

Neuer Text 

§ 6 a. Hau s b r i e ff a c h­
a n 1 ag e n in Neu bau t e n. 

Der Gebäudeeigentümer hat 
beim Neubau von Gebäuden 
mit mehr als vier Wohnungen, 
Büros oder Geschäften, die sich 
in mehr als zwei Geschossen be­
finden, in der Nähe des Ge-

. bäudeeingangs eine Hausbrief­
fachanlage zu errichten. Die 
Hausbrieffachanlage muß für 
jede Wohnung, für jedes Büro 
und für jedes Geschäft ein ver­
sperrbares Brieffach enthalten 
und so ausgestattet und errich­
tet sein, daß die ordnungsge­
mäße Abgabe von nichtbeschei­
nigten Briefsendungen und Zei­
tungen gewährleistet ist. 

Begründung 

Bereits vor dem Jahre 1964 
wurde versucht, die Anbringung 
von Hausbrieffachanlagen ge­
setzlich zu regeln. Dieser Ver­
such scheiterte u. a. daran, daß 
die Zuständigkeit, solche Nor­
men zu erlassen, strittig war. 

Auf Grund des Erkenntnisses 
des Verfassungsgerichtshofes 
vom 2. März 1970, Z1. K II-2/ 
69, wurde nun im Bundesgesetz­
blatt unter Nr. 323 der Rechts­
satz kundgemacht, daß es in die 
Zuständigkeit des Bundes (Post-, 
Telegraphen- und Fernsprech­
wesen) falle, Liegenschaftseigen­
tümer gesetzlich zu verpflichten, 
Abgabebriefkästen (Hausbrief­
fachanlagen) anzubringen. 

Nach dem zitierten Erkennt­
nis des Verfassungsgerichtshofes 
sind die Länder dafür zuständig, 
Bestimmungen zu erlassen, die 
die Ausweisung des Platzes für 
Hausbrieffachanlagen in Bau­
plänen regeln. 

So sehr es seitens der Post 
wünschenswert wäre, daß eine 
solche Regelung möglichst bald 
getroffen wird, kann doch der 
Bundesgesetzgeber nicht - wie 
dies von begutachtenden Stellen 
verlangt wurde - dem Landes­
gesetzgeber hiefür eine Frist 
setzen. 

Die ständig stei.geu'den Perso­
nalkosten sowie der Personal­
mangel wirken sich besonders 
nachteilig im Zustelldienst aus. 
Eine echte Rationalisierung ist 
in diesem Dienst nur durch Er­
richtung von Hausbrieffachan­
lagen möglich. Die der Post zur 
Verfügung stehenden Mittel ge­
statten es jedoch nicht, in abseh­
barer Zeit sowohl die bereits be­
stehenden Bauten als auch die 
Neubauten mit Hausbrieffach­
anlagen auszustatten. 

Im Begutachtungsverfahren 
wurde ausgeführt, daß die Post 
die Kosten für die Rationalisie-
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Bisheriger Text Neuer Text Begründung 

rung des Zustelldienstes den 
Bauherren auflasten wolle, wäh­
rend der auf Dauer eintretende 
Rationalisierungseffekt ihr 
selbst zugute käme. Hiebei wird 
jedoch verkannt, daß es sich in 
den Fällen des § 6 a nicht um 
die Rationalisierung eines be­
stehenden Betriebsablaufes han­
delt, sondern daß hier Maßnah­
men gesetzt werden sollen, 
durch die der Zuwachs an neuen 
Abgabestellen betrieblichbewäl­
tigt werden kann. Die Finanzie­
rung derartiger Maßnahmen 
durch die Post würde kosten­
deckende Tarife oder zusätzliche 
Budgetmittel - dadurch eine 
Erhöhung des Betriebsabgan­
ges - voraussetzen. 

Um auch weiterhin die ord­
nungsgemäße Zustellung der 
Postsendungen gewährleisten zu 
können, ist die vorgesehene ge­
setzliche Regelung nötig. über 
Wunsch des Gebäudeeigen­
tümers würde die Post die 
Hausbrieffachanlage zu den 
Selbstkosten beschaffen und an­
bringen. Dadurch würde pro 
Abgabestelle ein Hausbrieffach 
samt Montage zirka S 150'­
kosten; dieser Betrag würde im 
Hinblick auf die Gesamtkosten 
einer Wohnung im Preis kaum 
einen Niederschlag finden. 
überdies mußte auch. jetzt schon 
bei jeder Abgabestelle für die 
Zustellung nichtbescheinigter 
Sendungen ein Einwurfschlitz 
oder ein Briefkas~en vorgesehen 
werden, wobei die Kosten dafür 
nicht von der Post getragen 
wurden. Die ordnungsgemäße 
Abgabe von Sendungen durch 
Einlegen in Hausbrieffachanla­
gen ist dann gewährleistet, 
wenn der Zusteller die Sendun­
gen auf einfache Weise in die 
Hausbrieffachanlage einlegen 
und der Empfänger die für ihn 
bestimmten Sendungen ohne 
Sch.wierigkeiten entnehmen 
kann. Die Sendungen müssen 
gegen Beschädigung und unbe­
fugten Zugriff weitgehend ge­
schützt sein. Als Muster möge 
die von der Post verwendete 
Normanlage dienen. 
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§ 6 b. Hau s b r i e f f ach a n­
lagen in bestehenden 

Gebäuden. 

Die Post ist berechtigt, bei 
Gebäuden mit mehr als vier 
Wohnungen, Büros oder Ge­
schäften, die sich in mehr als 
zwei Geschossen befinden und 
für die die baubehördliche Be­
nützungsbewilligung vor dem 
1. Mai 1972 erteilt ist, ohne Lei­
stung eines Entgeltes in der 
Nähe des Gebäudeeingangs eine 
Hausbrieffachanlage anzubrin­
gen. Kann der Platz, an dem 
die Hausbrieffachanlage ange­
bracht werden soll, nicht im 
Einvernehmen mit dem Ge­
bäudeeigeritümer - bestimmt 
werden, ist die Post berechtigt, 
diesen Platz festzulegen. Hiebei 
ist auf die ordnungsgemäße Be­
nützbarkeit des Gebäudes und 
die ordnungsgemäße Zustellung 
nichtbescheinigter Briefs-endun­
gen und Zeitungen Bedacht zu 
nehmen. 

13 

BegrünJdung 

Die für die Nichterrichtung 
von Hausbrieffachanlagen in 
dem zur Begutachtung ausge­
sandten Entwurf festgelegte 
Sanktion (Ausschluß von der 
Zustellung nichtbescheinigter 
Postsendungen) wurde nicht 
beibehalten. Zur Durchsetzung 
der gesetzlichen Verpflichtung 
reichen die Mittel des Verwal­
tungsverfahrens aus. 

Durch eine übergangsbestim­
mung (Art. II Abs. 2) soll eine 
Konkurrenz zu Bestimmungen 
des § 6 b vermieden werden. 

Die Post hat in den letzten 
Jahren über eine -Million Haus­
brieffächer auf eigene Kosten 
angebracht. Voraussetzung hie­
für war die Zustimmung des 
Gebäudeeigentümers. Wurde 
die Zustimmung verweigert, 
konnte die Post keine Haus­
hrieffachanlagen anbringen und 
es kommt dadurch zu Schwie­
rigkeiten bei der Zustellung. 
Die Post soll daher berechtigt 
sein, auch ohne Zustimmung 
des Gebäudeeigentümers - wei­
terhin auf ihre Kosten - Haus­
brieffachanlagen in bestehenden 
Gebäuden zu errichten. 

Da die Hausbrieffachanlage 
nicht ausschließlich im Interesse 
der Post, sondern auch im Inter­
esse der Wohnungsinhaber, de:.. 
nen die ordnungsgemäße Zustel­
lung nichtbescheinigter Sendun­
gen gewährleistet werden soll, 
errichtet wird, soll für den in 
Anspruch genommenen Platz 
kein Entgelt gewährt werden. 
Bei der Festlegung des Platzes, 
an dem die Hausbrieffachanlage 
errichtet werden soll, sind 
selbstverständlich andere gesetz­
liche Bestimmungen, z. B. Vor­
schriften der Bauordnungen -zu 
beachten. Für den Fall der Fest­
legung des Platzes durch die 
Post finden die Vorschriften des, 
Verwaltung~verfahrens Anwen­
dung. 

410 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 13 von 43

www.parlament.gv.at



14 

Bisheriger Text 

§ 26. Ge b ü h re n fes t­
setz u n g. 

Die für die Beföroerung von 
Postsendungen sowie für die 
Obel'mittlunß, Auszahlung und 
Einziehung von Geldheträgen 
zu entrichtenden Gebühren sind 
unuer Bedadltnahme auf· Art 
ullid Umfang der Leistung sowie 
darauf, daß die Post eine Ein­
richtung der öff·entlichen Ver­
waltu11ß ist, im Einvernehmen 
nUt dem Bundesministel'ium für 
Finanzen durdl. Verordnung 
festZusetzen. 

41 Oder Beilagen 

Neuer Text 

§ 26. G ·e h ü h ren re e h t­
lieh-e Merkmale un1d 

Höhe der Gebühren. 

Die gehühr.emechtlichen 
Merkmale der Postsendungen 
sind in der Anlage 1, die Post­
gebühren in der Anlage 2 dieses 
Bundeslgesetzcs festgelegt. 

§ 27. Geh ü h r.e n l' fl ich t. § 27. G e b ü h ren p f I ich t. 

Die Leistungen ,der Post ,dür­
fen O'hne Entriichtung der hiefür 
festgesetzten Postgelbühl'en nidlt 
in An5prudl genommen we·rden, 
soweit nidlt ges.etz,J,idl ausdrück­
tidl anderes hestimmt ist. Die 
POSt ist berechtigt, diie zu ent­
ridlrtenden PostJg·e:bührlen zu 
stunden, wenn ihl'e EiIllbl"ingung 
gesidlen ist. PO'Std~'enstliiche Sen­
dlUngen sind: von Postgebühren 
befrei~. Postsendungen, die aus­
schE·eßlich Mitteilungen in tast­
barer Schrift öa.e'r Sadlen ent­
haIten,dlie der Hern'tellung 
solcher Mitteilungen dienen, 
sind ohne EinhetbunJg reiner Be­
förd~rUngsgelbühr zu befördern. 
Sachen, die zu.r Vermittlung von 
Mittei~ungen durch, dien Gehör­
sinn Id~enen, dürfen nur zwi­
schen BIinden iUhtd den mit der 
Bliindenbet>reuung befaß'ten Ein­
rimtungen (Blindenanstalten 
usw.) gebührenfr-ei befördert 
werden. 

Die Llei'Stun~en der Post dür­
fen ohne Entrichtung der hie­
für festgesetZten Postlgcbühren 
nidl.t in Anspruch. genommen 
werden, soweit IlIidll\: gesetzlich 
ausdrücklich and~-es - !bestimmt 
ist. Die Pos1t i.st lbeI'ech~igt, die 
zu entrichtenden Postgebühren 
zu -stunden, wenn ihre Einlhrin­
gnlnJg ·gesicheI't ist. Post-dienst­
lime Sendungen sind von Post­
gelbühren hefreit. Für B'J.inden­
sendungen sind keine Beförde­
rulllgsg.ebühl'en zu entrichten. 

--- -- ----------~ 

Begründung 

Der VerfassunglS'gel'ichtshof 
h'at mit ~einem ErkennbnilS vom 
16. O~toher 1970, ZL G 9/70, 
V 3, 4,5/70, die Worte "für die 
Befö,rderuilig von Postsendun­
gen sowie" als nicht dem Art. 18 
Albs. 2 des Hundesverfassungs­
gesetzes enbspr-ech,end aufge­
hohen. 

Eine verfassungsg-emäße ge­
setzliche Grundlage, aus der 
a'lle Merkmale für die Festset­
zung der Postgebühren durch 
VeroI'dIllU11ig abgeleitet werden 
können, läßt sich nicht finden. 
Es war daher- nötig, ,d~e Grund­
la:g;en rur die Gdbühl'enibemes­
sung ~gebührenrechcliche Merk­
male der Postsendungen und 
Höhe ,der Gebühren) im GesetZ 
sdhst festzulegen. Damit ent­
fälLt auch dlie Notw1endigkeit, 
das Eiri'v·ernehmen mit dem 
Bundesminis,terium für Fin'an­
zen herzustellen. 

Die Defin~,tion ,der Blinden­
sendung-en ist nun im § 18 dJer 
AnJ-age 1 enthalten. 
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§ 76 PO, letzter Satz: 

... Blindensendungen sind von 
den ß.eförderungsgebühren be­
freit. 

§ 50. V 0 [1 z i e h un g. 

Mit der Vollziehung dieses 
Bundesgese'tZes ist das Bundes­
miniS'te1"iuinfür Verkehr und 
EIekt-rizitätswinschaft, hinsicht­
lich des § 12 im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für 
Inneres, Ixtr<llut. 

410 der Beilagen 

Neuer Text 

§ 50. V 0 ~ I z i e h u n g. 

Mit der Vollziehung dieses 
Bunde~gesetz,es istdier Bundes­
minister für Verkehr, hinsicht­
lich des § 12 im Einvernehmen 
mit d.em Bundesminister für 
Inneres betraut. 

15 

Beg rullidung 

Da's verf<llSsungsgesetzlich be­
rufene Organ ist der Bundes­
minister. 

Gegenüberstellung zur Anlage 1 der Postgesetznovelle 

Bisheriger Text Neuer Text 

Arten der Postsendun­
gen 

§ 1. (1) Briefsendung,en, und 
zwar: 

1. Briefe, 
2. P09~ka:rten, 
3. Geschäf-oshriefe, 
4. Geschäftspostkarten, 
5. Drumsachen, 
6. Wa:t'1ensenoon:gen, 
7. M3IssensenduIllg,en, 
7.1. Massendrucksachen, 
7.2. Massenwar,ensendungen, 
8. Blindensendung,en. 

(2) Zeitungen. 

(3) Pakete. 

Aus maß e cl ,e r Pos t s e n­
dungen und ,Eignung 

zur B cf ör d e ,r u n g 

§ 2. (1) Bniefsendungen 
müssen so heschaffen s,ein, daß 
sie sich zur ,ßeförderung mit der 
Briefpost eignen. 

Begründung 

Die A,rten der Posos,endungen, 
die jetzt im H. und III.Ab­
schnitt der Postordnung ent­
halten sind, sollen nun in einem 
eigenen Para,graphen aufgezählt 
werden. 

ALs Massenbeförderung~unter­
nehmen kann die Post nur dann 
~hre Aufgabe emüHen, wenn die 
Sendungen bestimmten Min­
desterfordernissen entsprechen, 
das heißt, wenn sich gleichartige 
Sendungen mit den für die Be­
förderung dieser Sendungen zw 
Verfügung stehenden Ein,rich­
tungen hea,r'ooit,en l<llssen. Die 
Beschaffenheit eine'r Sendung 
wiI1ddurch ,dlie Merkmale: 
Maße, Form, Gewicht, Ver-

4 
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S 53 PO: 

Zur Beförderll~ aLs Briefsen­
du~en sindl, soweit nicht im 
folgenden hezüglich ,der Aus­
maße und des Gewichtes -anderes 
bestimmt ist, Sendungen zuge­
las:&en, deren Läng.e, Breite und 
Höhe zusammen nicht mehr als 
90 Zentimeter und der.en größte 
Ausdehnung nicht mehr als 60 
Zentimeter betrafien; bei Sen­
du~en in RoHenform darf die 
Län-ge und. ,der zweifache Durch­
meslSer zusammen 104 Zenti­
meter, die größte Ausdehnung 
90 Zentimeter nicht überschrei­
ten, 

§ 54 PO: 

Soweit in der Postg.ebühren­
oronung für B-riefsendungen mit 
Postnormtformat und für son­
stige Briefsendungen unter­
schiedliche Gebühren festgesetzt 
sind, gelten die für Brtiefsendun­
gen mit Postnormformat ange­
gebenen Gebühren für j,ene Sen­
dungen, d~e ein Höchstausmaß 
von 12 X 23'S Zentimeter, ein 
Mindestausmaß von 9 X 14 Zen­
timeter, eine ,einhe·rtliche Stärke 
von höchstens 0'5 Zentimeter 
aufweis·en und bei denen das 
Verhältrns oor Länge zur Breite 
mindestens 1'414 betTägt. 

-H 0 der Beilagen 

Neuer Text 

(2) Für Briefsendungen, aus­
genommen Postkarten, Ge­
schätfts'po&tkarten und Massen­
sendungen, gelten folgende 
Höchstmaße: Länge, Breite und 
Höhe zusammen 90 Zentimeter, 
größne Au&dehnung60 Zemi­
mete'r; in RolLenform: Länge 
und zweifacher Dur<chmes·ser zu­
sammen 104 Zentimeter, in der 
größten Ausdehnung 90 Zenti­
meter. 

(3) Für .ß.f'1iefsendung.en mit 
PostnO'rmform'a.t his 20 Gramm 
(Standardsendungen) gelten fol­
g-eOOle Maße: 

1. Mindes'tmaße: Län~e 14 Zen­
<timeter, Ureite 9 Zentimeter 
(r.echteckige Form); 

2, Höchstmaße: Läng·e 23'S Zen­
timeter, Breite 12 Zentimeter 
(recht·eckige Form), S>tärke 
0'5 Zentimeter; 

3, Ve1"hältnis der Länge zur 
Br-eite: mindestens 1'414 :ru 1. 

Begründung 

packung und Inhalt ibestimmt, 
Sowert diese Merkmale nicht in 
besonderen Bestimmungen aus­
drücklich .geregelt sind, müssen 
daher Bri,efsendungen so :be­
schaffen sein. daß sie mit den 
der Post fü~ d-i.e Beförderung 
(Annahme, W.eiterleitung und 
Ahgalbe der Briefseooungen zur 
Verfügungmhenden Einrich­
tungen störungsfrei ,behandelt 
werden können, 

Gegenü1ber den 'bisher in der 
Po5tordinung endtaltenen Be-
5timmungen tritt k-eine l\.nde­
rung -em, 

Eilller Empfehlung des Weh­
postvereines ·enUiprecherud, soll 
der Begriff der Standal'dsendung 
eingeführt werden, In ihren 
Maßen ,entspricht die Standa.rd­
sendung ,dem :bisher IlI\lr emp­
fohlenen Postnormformat. 

Das ständig stei,genide Ver­
kehrsaufkommen kann hei dem 
herl"'schenden Personalmangel 
sowie bei dem sich laufend er­
höhenden Personal- und Sach­
aufwand nur dann auf wi'rt­
sch,a~tlich vertretbare Weise be­
wäl'tigt werden, wenn die Post 
trachtet, d,ie Befö.l'lde:rungskosten 
weitgehend zu senken, Die Be­
förderung von Postsendungen 
ist besondel1S personalintensiv 
und einer T echnisie-rung und, 
Automa'tisie,rung nut' hesdm-änkt 
zugänglich, Die maschinelle Be­
arbeitung von Sendungen setzt 
voraus, daß diese bis zu einem 
gewissen Grad ,genormt sind. 
Alberauch ohne Einsatz von 
Maschinen erfordert die Beför-
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§ 227, letzt,er Satz: (4) Für Zeitungen ,gelten fol­
. .. Zeitungssenidungen dürfen gende Versandmaße (recht­
das Ausmaß von 40 X 30 Zenti- eckige Form): 
metern nicht überschreiten. 1. Mindestmaße: in jeder Aus-

dehnung 14 Zentimeter; 

2. HöchSltmaß: 40 X 30 Zenti­
meter. 
(5) Von den in den Ahs. 2 

bis 4 angeführten Maßen, ausge­
nommen vom Höch~tmaß der 
Stärke von S tandard sendungen, 
darf 'bis zu 2 MiH,imeter abge­
wich,en werden. 

(6) Pakete müssen so be­
s·chaff,en sein, daß sie sich zur 
Hefönlerung mit der Paketpost 
eIgnen. 

§ 56 PO, 1., 3. und 4. Satz: § 3. 
Soweit bestimmte Bridsen- Sinne 

Druck 
(1) Als gedruckt im 
dies,es Bundesgesetzes 

17 

Begrüooung 

derung von Sendungen, a1ie sich 
von der Mas'se alCr Postsendun­
gen ,erheblich, untersm,eiden, 
einen erhöhten Aufwand. 

Es s,cheint daher gerechtfer­
tigt, wenn Standard,sendungen, 
deren Beförderung geringere 
Kosten veru~sacht, auch zu 
einem niedereren GebühreMl!tz 
befördlert werden sollen. Da 
eine allgemeineEl'höhung der 
weitgehend nicht kostendecken­
den Postg.ebühren vßrmieden 
weroen soH, für die Post aber 
ein :Binnahrnenrückgang nicht 
zu vert'reten ist, sollen für 
Standa,Nsendungen die Gebüh­
ren der hisherilgen ,ersten Ge­
wicht~tufen ,gelten. AUe iibrigen 
Sendung,en der !bisherigen ersten 
Gew,im~stufen sollen unter d~e 
nächlSthöher,e Gebühr fallen. 
Die ,geJbührenmäßigen Auswir­
kungen der Einführung von 
Stan'<Jia·nlsendungen sollen, um 
den P:Osthenützern ,einen aus­
reichenden U msteHungs,zeitraum 
zu gewähren, erst mit 1. Okto­
ber 1973 in Kraft treten (A,rt. II 
Albs. 5 und 6). 

,Für Ze'itungen soHein Ver­
sand-Mindes,tmaß eingeführt 
we1"den, da Zeitungs sendungen, 
die in e:iner Ausdehnung kleiner 
aJs 14cm sind, den Betriehsab­
lauf hemmen. Das Höchstaus­
maß war bereits bisher in der 
Postol1d:nung vorgesehen. 

In Angl,eichung an ,die Be­
stimmungen des Weltpostver­
trl!ges sollen Abweichungen bis 
zu 2 Millimeter toleriert wer­
den, um einer schikanösen An­
wend'ung der Bestimmungen 
über diie Ausmaße vorzubeugen; 
durch die ffil!SchinelLe Herstel­
lung von Briefumschlägen, d!ie 
masch~nelLe Verpackullß von 
Sendungen u~w. kann es zu ge­
ringfügigen Abweichungen in 
den Maßen kommen. 

Hier gelten ,die Ausführungen 
zu Albs. 1 sinrugemäß. 

Das V otihandiensein eine! 
Druckes ist ,ein gebühren'rech,t-
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dungen als ,hesonder·es Merkmal 
ein-en Druck, Vordruck ode'r ge­
druckte Angaben enthalten· müs-. 
'sen, gelten nur W orjle, Ziffern, 
Zeichen oder Abbildungen als 
gedruckt, dLe dlUrchein V.erviel­
fältJigungsverfaihren hergesteHt 
&ind. . .... _ . . . .. Handschrift­
Lich oder mit Schreibmaschine 
bewi,rkte Durchdrucke sowie mit 
HaIl!d&tempet hergestellte Ab­
drucke gelten Il!i.dJ.it als gedruckt. 
Ob ein Druck vorliegt, hat 'im 
Zwei,telsfall der Absender nach­
zuwels,en. 

§ 56 PO, 2. Satz: 

. .. Vordrucke sind gedruckte 
Fra.gebogen, sonstige Formblät­
ter mit oder ohne Spalten-ein:tei­
lung und ~edruckte Mitteilun­
gen, die zur Er.gänzung durch 
nichtg,ooruckre Zusätze :bestimmt 
sind ... 

§ 85 PO, 3. Satz: 

Postsendungen, die offen auf­
zugehen siind, müssen so be­
sduffen &ein, daßrhr Inhalt 
leicht 'geprüft wer·dlen kann. 

410 der Beilagen 

Neuer Text 

geLten nur Buchstaben, Z,iffern, 
andere Zeichen oder AlbbildiUn­
gen, die durch. ·ein Vervie1fälti­
gungsv,erfahr,en her:g,estellt sind. 

(2) Nicht als gedruckt gelten 
han,dschdiftLich oder mi t 
Schreibmaschine bewi,rkt(l 
Durchdrucke sowie m1't sonsti­
gen Maschinen, di·e nichtt zum 
Anfertigen von Vervielfälti­
gungen hest'immt sind oder mit 
Handstempe1 hengestdlte Ab­
drucke. 

(3) Ob ein Druck vorliegt, 
hat im ZweifeLsfall d,e·r Abs,en­
der nach!zuweisen. 

Vordruck·e 

§ 4. V ororucke im Sinne 
dieses B'undesgesetzes sind 

1. gedruckte FonmbläJtter mit 
oder ohne SpaheneinteiliUng und 

2. gedruckte T,exte, die zur 
Engärrzung dwrch nichtgedruckte 
Zusätze bestimmt sind. 

Offene Aufgabe 

Begrünidung 

hches Menkmal für bestimmt,e 
gebühl'1enoogünsttgte Sendungs­
arten. 

Da Worte aus einer Folge 
von BuchlStalben hestehen, muß 
d~·eser B,egrliff nich,t gesondert 
ang.efiihrt werden. 

Damit ·soll kLangesteIlt wer­
den, daß mit durch Lochstreifen 
gesteuerten Scht4eilbmaschinen, 
EDV-Anla.gen u. ä.' hergelStdlte 
Abdirucke nicht als Druck gel­
ten, da diese Mas·chlinen haupt­
sächlich aooer·en Zwecken die­
nen und ,die GebührenJbegünstJi­
gungen für Drucksachen und 
Drucksoomten z. B. in erster 
Linie für inhaltlich gleiche Sen­
dungen, die in großer Zahl her­
gestellt und v,ersendet werden, 
bestimmt sind. Ein,e Glei.dJ.<Set­
zUnJg vOnJ mit el'e~tJronilSch.en 
Da·tenv.erarheitungsanLag,en her­
gestellten Abdrucken uud 
Drucken im Sinne des § 3 Abs. 1 
wär:e nlUr Ibei erihelblicher Er­
höhung der Gebühren für 
Drucksachen und Massendruck­
sachJen möglich. W·eist ,der Inhalt 
einer Sendung durch, EDV-An­
lagenangelhrachte Worte und 
nicht nur Ziff'ern und Zeichen 
auf, werdensolch.e Sendungen 
in ,der Reg.el als Geschäftsb6efe 
veTISandt. Ein Aibwandern zur 
Drucksache würde 'einen für die 
Pos't nich-t vertretbaren Gebüh­
r.enaiUsfall ZUr FoLge haben. 

Das Vorhandensein eines 
Voruruckes ist ein gebühren­
rechtliches Merkmal für be­
svimmte gebühren/begünstigte 
Sendungsarten. 

§ 5. (1) Bei Postsendungen, Die Bestlimmung,en ,delS 3. und 
die offen aufzugeben sind, muß 4. SatJzes des § 85 der PO-wur­
eine vorhailidene Verpackung so· den auf die Verpackung ausge­
beschaff·en sein, .daß der Inhalt dehnt. Die offene Aufgabe ist 
de'r Sendung leicht ,geprüft und eingetbührenrech:tliches Merkmal 
der IUrsp.rüngI~che ZUSItand der für hestimmte ,gebührerrbegün­
SendUong I,eicht wi-ooe:rherg,estellt stigte Sendungsa:rten. Die Be­
werden kann. s~immungen der Abs. 1 und 2 
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§ 85 PO, 4. Satz: (2) Weisen s'Olche Sendungen enmögliichen es der Post, 'Ohne 
Wci,sens'OlcheSendlungeneinen einen Verschluß auf un:d kann wesentliche Behin,derung des Be­

Verschluß auf und kann ihr In- ihr Inhalt nur durch öffnen des tf'iehsahl~uf.es zu prüf.en; oIb ,die 
halt nur durch öffnen des Ver- VerschJusse's g,eprüft werden, sonsniogen Bedingungen für diiese 
s.chJusses g,eprüft werden, muß muß der ul'sprüngl~che Zustand Sendungsal'ten, soweit sie si.ch 
der urspriingJtiche Zustand der der Sendung mitdren vom Ab- auf dIen Inhalt beziehen (z. B. 
Sendung mit denseLben Ver- s·enlder verwendeten VerschJuß- VorE,egen eines Drudi:es Ihei 
schlußmittdn leicht wi,ederher- mitteln leicht wiederherstellbar Drudi:sach,en), eingehalten sind. 
stellbalr sein. sem. 

B u'nd,e 

§ 105 PO, letzter Satz: § 6. Leinzonen-, Leitgehiets-, Bei heSltimmten gebührenhe-

Leitz'Onen-, Leitgebiets-, 
Leitstrecken- Ibzw. Ortsbunde 
sUnd Bunde mit Sendungen, 
deren P'Ostleitzahlen in delr Tau­
senders teile (Leitz'One), in der 
Tausender- und Hund,erter.~telle 
(Leitgebiet), in de,r Tausender-, 
Hunderter- und Zehne,rstelle 
(Leitstredi:e) bzw. in allen vier 
Stellen (Leitort) übef'eins'timmen. 

Leitstredi:en- 'Oder Ortsbunde ,günstigten SeoouDJgsa,rten stellt 
sind Bunde mit Sendungen, die BundlhiIdung ein gehühren­
def'e:h P'O~deitzahJ.en in ,der l'echt'1ich~ Merkmal dar. 
TausendenteUe (Leitt'One), in 

§ 225 PO, v'Orletz'ter Satz: 

. .. Als Behö'l'den und ~mter 
gelten auchöffencliche Einrich­
tungen, denen auf Grund gesetz­
llicher Vorschriften behörd1iche 
Auf.gahen übenrll'gen 'sind ... 

der T:ausender- und Hund,erter-
stelle (Leitg,e!hiet), in der Tau-
sender-, Hundierter- und Zeh-
nerstelle (Leitstr,edi:e) 'Oder in 
aHen vi,er Stellen (Leitort) über-
einlStimmen. 

Behörd,en und ~mter 

§ 7. (1) Als Behörden und 
~mter im Sinne dieses Bundes­
gesetzes gelten auch öffentliche 
Einrtichtungen, denen auf Grund 
gesetzLicher Vorschi11iften be­
hördliche Aufgaben ubert,ragen 
sind. 

§ 246 PO: (2) Im Zweifelsfall ist die Be-
Als Behörden und ~mter im hörden- 'Oder Amtseigenschaft 

Sinne d~eses Teiles der Postord- der POSt Igegenüber nachzu­
ßlUng gelten auch öffentliche welsen. 
Einrich'tungen, denen auf Grund 
g,esetzlicher V'Orsch,riften behörd-
Liche Aufgaben übertragen sind. 
Im Zweifelsfal'l hat d;er Absen,der 
nachzuweisen, daß ihm Behör-
den'- oder Amtseigenschaft zu-
kommt. 

Höchs<tgewicht für 
Briefsendung,en 

§ 53 PO, letzter Satz: § 8. Für Br:~efsendungen, aus­
.'.. Das Gewicht der Briefsen-. genommen Postikaorten, Ge­
dungen darf zwei Kilogramm schäftspo.9tkarten, Warensen­
nicht überSltcigen. 'dungen, Massell!sell!dungen und 

BLindensendung.en, gilt ein 
Höchstgew,icht v'On zwei Kil'O­
gramm. 

FÜlr Behördlen und ~mter 
~elten' zum Teil IgJ~hüh1"Cnrecht­
liche S'Onder;r;egelungen. 

Für die anderen Briefsen- . 
dUDJgsarten is>t das Höch.9tge­
wicht IlIicht (Postkarten, Ge­
schJiiftspostkanen) oder geson­
dert (W aren~endl\lllJg'Cn, Mas&en;' 
sendungen und. Bl!indensendun­
gen) festgeLegt. 
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-s 55 PO: 

Für: die einzelnen Arten von 
13riefsendungen sind im folgen­
den Merkmale festgesetzt, die 
für die gebührenrechtliche und 
postdienstliche Behandlung der 
Postsendung maßgebend sind. 

§ 59 PO: 

Mehrere Briefsendungen dür­
fen zu einer Briefsendung . ver­
einigt werden, wenn sie von 
einem Absender herrühren und 
für denseliben Empfänger be­
stimmt sind. Soweit die zu 
einer Briefsendung vereinigten 
Sendungen oder einzelne In­
haltsteile einer Sendung gebüh­
renrechtlich nicht gleichwertig 
sind, ist die Beförderungsgebühr 
für die ganze Sendung auf 
Grund der gebührenrechtlich 
höchstwertigen Sendung (In­
haltsteil) zu entrichten. Für die 
gebührenrechtliche Wertung ist 
die für das Gesamtgewicht der 

. Sendung in Betracht kommende 
Gewichtsstufe maßgebend. 

S 61 PO (außer Letzter Satz): 

Auf rrichobescheinigten Bl"ief­
sendungen, auf denen eine ge­
druckte Ansch,ni~t und der ,ge­
druckte V,el"merk "Posugeibühr 
heim Empfänger einheben" an­
gebl"achts1ind, haben ,die Post­
ämoer außer der nichtentrichte­
tJenB,eföz,derungsg,ebühr auch 
die Einhebungsgebühr für Ant­
wortsendungen zu vermerken 
und ibei ,der Abgabe einzuheben; 
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Z u 0 r d nun g von S e n­
dun gen zu B r i e f s e n­

dungsarten 

§ 9. (1) Briefsendungen sind 
nach ihren besonderen Merk· 
malen den einzelnen Briefsen­
dungsarten zuzuordnen. 

(2) Briefsendungen, deren In­
haltsteile den Vorschriften über 
den Inhalt mehrerer Briefsen­
dungsarten entsprechen, sind 
jener Briefsendungsart zuzuord· 
nen, für die die höhere Gebühr 
zu entrichten ist und für die die 
sonstigen Bedingungen em· 
gehalten sind. 

(3) Gegen Entrichtung der 
Beförderungsgebühr für Briefe 
sind auch Briefsendungen, die 
nach ihren besonderen Merk· 
malen einer anderen Briefsen­
dungsart zugeordnet werden 
können, als Briefe zu befördern. 

Antwortsendungen 

§ 10. (1) 1. Anrt:woruseooungen 
sind nichtbeschetini,gte Standa,rd­
sendungen, auf denen eine ge· 
druckte Anschrift und der ge­
druckte Vermerk "Postg,ebühr 
heim Empfänger einheben" an­
gebrach,t sin,d. 

2. An Stelle des Vermerkes 
"Postgebühr heim Empfänger 
einheben" darf auch ein anderer 
gedruckter Vermer:k mit gleicher 
Bedeutung angebracht sein. 

ßegründung 

Briefe werden gegenüber 
manchen gebührenermäßigten 
Sendungen mit Vorrang beför­
dert. Dem Absender soll es nun 
ermöglicht wer,den, auch Sen­
dungen, die ihrem Inhalt und 
ihrer Ausstattung nach einer 
gebührenbegünstigten Sen.:. 
dungsart zuzuordnen wären, als 
Briefe und damit bevorzugt 
befördern zu lassen. 

Für Autwortsendungen is:t 
eine el"mäßigte Einh'elbungsge­
büthr testJgesetzt. Da diese Sen­
dungen in der Regel. in einer 
großen Anzahl aufg.egeben wer­
dien (Preisausschreiben, Mei­
nungsumfra.gen u. ä.), muß im 
IntJel"esseeiner einfachen ,und 
rationelLen ßeföl1der\llng eine 
Einsch,ränkung auf Standaro­
sendungJen vor,genommen wer· 
den. Die Praxis hat ge2)eigt, daß 
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Bei solchen Briefsendungen gil>t 
der Empfänger als Absender 
und die Beförderungsgebühr als 
bei der Aufgabe entrichtet ... 

S 62 PO: 

BI1icl"e sind verschlossen auf­
ge~ebene Briefscnduiligen. Offen 
oder unverpackt aufgegebene 
Bmefsenduiligen sind gebühr,en­
rechtlich und post,dienstlich als 
Briefe zu !behandeln, wenn sie 
nach ,ih1"!en besonder,en Merk­
maJen keine Geschäftshriefe, 
Postka,rten, Geschäftspos,tkatten, 
Drucksachen, Massendruck­
sachen, Warenproben, Massen­
warenproben, BlindeM,endungen 
oder Zeitungen sind. 

§ 64 PO: 

Postkarten sind unverpackt 
aufgegebene Karten, deren Aus­
maße höchstem 15 X 107 Zen­
timeter und miindeSitens 10 X 7 
Zentimeter betragen. Die Stärke 
cLer Postkarten da-rf jene der 
von ·der Post herausgegebenen 
nicht unrer- und 1 Millimeter 
nicht überschreiten. Für die An­
schrift muß mindestens die 
r,echte HäJfteeiner Seite vorbe­
halten sein. Als Postkarten sind 
auch Karten zugelass,en, die 
ei'nen für die Anschrift bestimm­
ten Streifen im Ausmaß von 
höchstens der halhen Postka,rte 
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(2) Bei Antworts-endungen gilt 
hinsichtlich ihrer gebühr,enr,echt­
lichen Behandlung der Empfän­
ger als Absender. 

Bri,ef.e 

§ 11. Briefe im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind Br.iehendun­
gen, die nach ihren besondeflen 
MerkmaLen keiner anderen Bri~f­
sendungsal't zugeordnet werden 
können. 

Pos,tkar·t,en 

/ § 12. (1) Postkarten sind un­
verpackt aufgegebene l'echt­
eckige, Karten mit folg,enden 
Maßen: . 
1. Mindestmaße: Läng,e 14 Zenti­

meter, Bre]te 9 Zentimeter; 

2. Höchstmaße: Läng,e 14·8 Zen­
timet,er, Breit,e 10·5 Zentime­
ter. 

3. D~e Stärkeda'rf jene der von 
,der Post herausg'ege!benen 
Postkarten nicht unter- und 
1 MillimetJer nicht überschrei­
ten. 

4. Von ,den unter den Z. 1 und 2 
angefiihrten Maßen darf bis 

21 

Begründung 

das Gewicht von Antwortsen­
oongen fast immer unter 
20 Gramm Iiegt. 

Um zu verm,eiden, daß wegen 
geri1ligfügiger formeller Mängel 
im GebühreIllv,ermerk (z. B. 
"Porto heim Empfäng;er ein­
heben ") die Behand<lu.ng als 
Antwor~endung nicht zulässig 
wäre, soUen a:uch ähnliche Ge­
bührenvermerke zugeIassen 
werden. 

Der Absender einer Antwort­
send~1D!g darf darauf vertrauen, 
daß .der 'Empfän~er die Gebüh­
ren entrichtet. Da nach den Be­
stimmun~en dies Postgesetzes 
(§ 29) nur ,der Absender für 
nich,t ,entrichtete Gebühren 
halftet, muß fes,tge1eglt werden, 
daß bei Antwortsendungen der 
Empfäong,er als Absend.er gilt. 

Der Begriff "Brief" im Post­
recht J,eck,t sich mit dem im 
StaMsgrundgeSietz vom 21. De­
zember 1867, RGB!. Nr. 142, 
über di,e aHgemeinen Rechte der 
Stlaat~bürger für ,die im Reichs­
rate vertl'etenen Königreiche 
und Länder sowie im Gesetz 
vom 6. ApriL 1870, RGBl. 
Nr. 42, zum Sch,Ultze des Brict­
und Schl'1iftefii~eheimfiii:sses ent­
ha1tenen Begriff "Brief" nur so­
weit, aIs es sich, IUm verschlos­
sene Bl'1i,efe handelt. 

Um Schwierigkeiten bei der 
AusLegung vorzuibeug,en, soll 
ausdrücklich festg,e1egt we1"cLen, 
daß Postikarten rechteckig sein 
müssen. Die Maße sollen den 
BeSitimmungen des Weltpostv,er­
tragesangegliichen wel1den. 
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aufwei~en,.der seiner ganzen 
Fläche nach aJUf tIer Postkarte 
aufgeklebt sein muß. Postkart,en 
dürf'en auch mit einer anhän­
genden Karte vers,endet werden 
(Döppelpostkarten). Auf der an­
hä,ngendlen Karte dürfen eine 
Anschrift und der Entwurf 
einer Mitteilung angelbracht sein. 

§ 66 PO: 

Geschäftsbrief,e sind offen auf­
g'egelbe~ Bruefsendungen, die 
Vordrucke mit nichtgedruckt,en 
Z~ätzen ,geschäftlicher AI't ent­
halten. Die nicht:gedruckten Zu­
sätz·e dürfen für sich alLein keine 
oder nur eine kurze zusammen­
hängende Mittei!lung ,ergeben. 
Auf 'oor Ainschir'iftseite von Ge­
schäftsbrielfen müssen eine ge­
druckte AJbgenderangaJbe und 
der gedruck,te Vermerk "Ge­
schäftslb·rief" angebracht sein. 
Den Geschäftsbrie~en dürfen 
aum Dur~chriften der in der 
Sendung enthaltenen Vordrucke 
beigelegt wel1den. 

§ 250 PO: 

Offen auJfgegebene, nicht als 
Drucksachen zu behandelnde 
ß.r~efsendungen der Behörden 
und Ämter mit dem g,edruckten 
Vermerk "Amtliche M~tteilung" 
sind, wenn sie sonst die beson­
deren MerkmaIe der GesChäfts­
bnieie oder Geschäftspostkarten 
aufwe~en, geibührenI'lechtIich 
ullid postdienstlich als Geschäfts­
briefe oder Gesch,äftspostkarten 
zu behandeln. 
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zu 2 MiUimete'r abgewichen 
werden. 

(2) Für die Anschnift, den 
Nad:lIweilS der Gehührenentrich­
tung, dj,e pOSltdlienstlich;en Ver­
merke und die K1ebezetteI muß 
mindestens die rechte Hälfte 
einer Seite vorbehaIuen s·ein. 

(3) Die Anschrift darf auch 
auf einem Stl'eifen im Ausmaß 
der Läng.e und höchstens der 
halben Breit,e der Po~tkarr.e an­
gebracht sein, der ,an seinen 
Län!}'lseiten durchgehend auf der 
Postkarte befest~gt ist. 

Geschäfltsbriefe 

§ 13. (1) Geschäftsbricl'e .sind 
offen aufgegebene B,riefsendun­
g,eu, die ,eI'lgänzte Vordrucke en't­
halten. 

(2) 1. Aiufder Ansmriftseite 
müssen der ged·ruckte Vermerk 
"Gesch.äfts:brief" unld eine ge­
druckte Ahsende:rangahe ode.r 
eine gedruckte Ansch,r.~fl( ang,e­
bracht ,sein. 

2. Auf Sendungen der Behör­
den und der Ämner darf 5taJtt 

des Vermerke~ "Geschäftsbrief" 
der gedruckte Vermerk "Amt­
liche Minteilung" angebracht 
sem. 

Damit soll klargestellt wer­
den, daß 'auß·er ,dler Ans·chrift auf 
der für die Anschfli,ft vorlbe­
halt·enen Hälfte auch d,ve ange­
ffrhrten Anga:ben angebracht 
wenden dünfen. 

Die Nerufa:>sung soU den Er­
fOI'demissen der Wirtsch'aft 
Rechnunlg tra,gen. 

Doppelpostikart,en sind nach 
dem Wekpost!V.ertrag nicht mehr 
zugd'a,sls,en und soUen daher 
wegen der mitillrer Behandl.ung 
ver'bundenen !betrieblichen 
Schwi,erigkciten auch im Inlands­
dien~t wegfaHen. 

Wie bei Geschättspostkarten 
soll nun aJUcheine Ig;edruckte An­
schrift zugelassen $lein. 
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§ 67 rpO: 

Geschäftspostkarten &inrd 
Postkarten, auf deren Anschrift­
seiteeine ,gedrmxte A'bs,ender­
angaJbe oder eine gedruckte An­
schrn und in deren Anschrift­
teil der gedruckte Velrmerk "Ge­
schäftspo&tkarte" ang,ebracht 
sind. 

§ 250 PO: 

Offren auf,gegerbene, nicht als 
Drucksachen zu lbehande1n1de 
Briefsendungen der BehÖrden 
und Acmter mit dem gedruckten 
Vermerk "Amtliche Mittei­
lung" sinld, wenn sie sonst die 
besonderen Merkma'le der Ge­
schäftSlbrliefe oder GeschäftspOlSt­
k3>l'ten; aufweisen, gebühren­
rechtlich, und postdienstlich als 
Ge'schätftsbriefe oder Geschäfts­
postka'l'ten zu :behandeLn. 

§ 69 PO: 

Druwachen sirud offen aufge­
gebene Blli,efsenditmgen, die 
einen auf Papier oder papier­
ähllllichem Material ang,ebrach­
ten Druck und, soweit nicht im 
follg'enden ausdrückJ,ich anderes 
bestimmt ist, keine nichtge­
druckten, durch~gestrichenen 
oder unterstrichenen Worte 
eruthalten. Ni'chtgediruckte Zif­
ferm und! Zeichen ~ind zuläsSlig, 
soweit sie nicht offeIllSiehtlich an 
Stelle verabredeter Worte ange­
brach,t sind. 

§ 70 PO: 
Auf Drucksachen ·dürfen der 

A ufgalbeol"lt,das A ufga:beda turn, 
die Anschrift und die Absender-
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(3) Auf den Vordruck,en dür­
fen auch nichtgedruckte Zus~tze 
geschälftlicher Al"'t angebracht 
s,ein, die für sich aUein keine 
oder nur e,ine kurze zus'ammen­
hän'g,encle Mitteilung re:I1g,eben. 

23 
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(4) Den Geschäftsbniefen dür- St'a'tt "Durrchrschriften" soll es 
fen auch Gleich5chriften der "Glreichschriften" heißen, um 
nichng,edruckrt:en Zusätze beige- Kopien, die nicht auf Vor­
legt weI'dren. . dr,uck,en hergesrt:ellt sind, g,esetz-

Geschäftspos'trkarten 

§ 14. (1) Geschäftl'>postkarten 
sind Postkarten, aufrdeI'en An­
schrcirfits.eite der gedruckte Ver­
merk "Gesehäfospostkarte" und 
eine gedJruckt,e Absenderangabe 
oder eine ged'ruckte Anschrift 
ang,elbracht sind. 

{2) Auf Geschä~postkarten 
,der BehÖrden und der Amter 
,da,rf 'statt ·des Vermerkes "Ge­
schäftspOistrkarte" der ,ged:ruckte 
V,ermerk "AmtlidJre Mitteirlung" 
angebracht sein. 

Drucksachen 

§ 15. (1) Drucksachen sind 
off,en aufrg,egebene Bl"'iefsendun­
gen, die einen arwf Papier oder 
papierähnlichem Material ange­
brachten Druck und nicht ge­
druckte Worte nur ll!ach den 
Bestimmungen der Albs. 2 bis 4 
emhalrten. 

Lieh zu deck,en. 

Die Anhningung ,des V,er­
me,rkes "GesdJäftlSpostkarte" 
soll rflricht mrehrauf den An­
sch,1'1iftt-ei.! besch,ränkt werden. 

Das Durch- oder U nter­
Sitreichen von. Worten soll zu­
lässig ~ein, da <bisher durch An­
haken der gleiche Erfolg er­
reicht weroen konnte. Ob 
Ziff,ern und Zeichen an Stelle 
verabl100etle,r Worne angebracht 
sind, kann nur schwer geprüft 
werden; ·di,ese Bemlimmung Isoll 
daher nich,t mehr aufg,enommen 
wel1den_. 

(2) Auf Dru~sachen dü-rfen Ob ,der WortLaut eines Hand-
nichtgedruckt angebracht wer- stempels v,eränJdel"lt werden kann, 
den: läßt sich schwer prufen; dlie~e 
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angaibe außerhdb der gedruck­
ten Mitteilung dJUrch nichtge­
druckte Zusätze ~ngegelben wer­
den. Auße1"d.em Slind Druckfeh­
lerbenichcigungen und Abdrucke 
mit einem Handstempel, diessen 
Wortlaut nicht v,erändert wer­
den kann, zulässig. 

S 71 PO: 
Unve1"packt aufgegebene An­

sichts-, Glückwunsch- und Bei­
le~OOkarten sowie GlÜckwun.s.ch­
und BeiteidsbillretJs @elten als 
Drucksachen, wenn sie außer 
den zuläSlsi,g,en nichtJgedruckten 
Zusätzen nicht mehr als fünf 
nichtg,edruck,te W OIl'te enthal­
ten. Grüne !Erlagscheine und 
Einzahlungslochka,rten des 
österreich,isch,en Postsparkasse~­
amtes sowi,e Zahl scheine öster­
reich,ischer Klredituntemehmun­
gen, die nichtgedruckte Worte 
nur aUJf d,er Rückseite innerhalb 
eines dafür vom Kontoinhaber 
angebramren Vordruckes ent­
haI ren , gelten gl.eichfaHs als 
Drucksachen. 
§ 251 PO: 

Di,e für Einzahlung,en auf 
Postsparkassenkonten der Be­
hörden und Ämter vorgesehe­
nen fli·ederfarhenen Erlagscheine 
des öst·er1"eich~sch,en Postspar­
kassenam·tes mit oder ohne 
Allonge sind ohne Rücksicht auf 
die darauf angebrachten nicht­
gedruckten Worte gebühren­
rechtlich und postdienstlich als 
Drucksachen zu behandeln. 

§ 74 PO: 
Wa,renprülben sind offen auf­

gegebene ß1"iefsendungen mit 
einem Höchstg,ewicht von fünf­
hundert Gramm, die Waren 
OIder Warenmuster enthalten. 
Der Aufgabeort, .das Aufgabe­
datum, d~e Ansch,rift und die 
Absenderangabe sowi·e Angaben 
über die Ware und ihlt'en Preis 
dürfen auchnichtgedruckt ange­
bracht sein. 
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1. der Auf.gabeort, 
2. da~ Auf.gabedatum, 
3. die AIlJScht"wt und die Aibsen­

derangabe außerha~b der ge­
d'ruckten Miueiliung, 

4. pos,tdi,enstLiche Vermerke, 
5. Ziff,ern und Zeich.en, 
6. Druckfehierberichltigung.en 

und 
7. Abdrucke eines HanJsoempels. 

{3) Unverpackt aufgegebene 
Ansich~-, Glückwunsch- und 
Beileidska,rten sowie Glück­
wunsch- und Beileiclsbi11ets gel­
ten a:ls Drucksachen, wenn sie 
außer ,den zuläss.i~en nichtge­
druckten Zusätzen nich,t mehr 
als fünf nichtgedruckteWorte 
enthalten; 

(4) 1. Edagscheine und Ein­
zahlungsliochkal'itendier öster­
rej.chi~ch,en Postsparkasse, Zahl­
scheine österreichischer Kredit­
unternehmungen sowie Postan­
w.eisungen, di,e nichtJgedruckn:e 
Worte innerhalb eines dafür an­
gebrachten VOl'idruckes enthal­
'ten, gelten als Drucksachen. 

2. Die für Einzahlun,gen auf 
Postscheckkonten der Behörden 
und der Ämter vOJ:1gesehenen 
und entsprechend g~:k.ennzeich­
neten Erlagscheine der öster­
r,eichischen Postspat:'k:lJss,e mit 
oder ohne AlIong,e gelten ohne 
Rücksich,t auf da·raiUf angebrachte 
nichtgedJruckte Worte aIs Druck­
sachen. 

War e n 's end u n gen 

§ 16. (1) WaJ:1ensendung,en 
sind off.en aUJfgegebene Briefsen­
dungen-mit ein.ern HöchstJgewicht 
von fünlfhundert Gramm, die 
Waren oder Warenmuster ent­
halten. 

(2) Warensendung.en ldürfen 
auch einen Ibei Drucksachen zu­
lässigen Inhalt und aiUß,erdem 
folgende nicl1JtJgedruckte Angaben 
enthaI:ten: 
1. die Anschrift und die Absen­

derangabe sowie 
2. Angaiben ü:belt' die WaJ:1e und 

ih1"en Preis. 

Begründimg 

Bestimmung solldiahe,r weg­
fallen. 

Mit Rücksich!t auf die Neuge­
s,taltung des Erlagsch.eines und 
des Zahlscheines sollen auch auf 
der V01"derseite nicht<gedruckte 
Worte angebracht werden . dür­
fen. Die Po&tanwei'sungen WUI­

den in die B,egünstigun,g ein­
bezo~en. 

Die Neufaswng wurde mit 
Rücksicht auf die Neug,estaltung 
des Erlagsch,eines notwendig. 

Statt "W arenprOlbe" soll der 
für diese Sendungsa'l'It zutJ:1effen­
dere Begriff "W'alJ:1ensendung" 
eingefühJ:1t we'1"den. 

410 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)24 von 43

www.parlament.gv.at



Bisheriger Text 

§ 72 PO (außer vorletzter Satz): 
Massendrucksachen ~ind in­

haltlich vollkommen gleiche 
Drmksachen mit ,einem Höchst­
gew~cht vondreihundertfünfzi,g 
Gramm und ,eiIllern Höchstaus­
maß von 33 X 23 X 5 Zenti­
metern, bei R:oUentorm mit 
einer Läng;e von höchstens 
33 Zentimetern und einem 
Durchme~ser von höchstens 
5 Zentimetern. Es müssen min­
destens dre!ihuIlldert Sendungen 
g1eichzertllig ,am PoslJSchalterauf­
geg;eben wer.clen. Massendruck­
sachen, die sich nur durch Ord­
nungsnummern oder durch An­
gaJben voneinander unterschei­
den, die dIen Anschriften der 
Sendungen gleich'en, gdtenals 
inhaltlich vollkommen gleich ... 
. . . Auf den Sendungen muß der 
Vennerk "Post'getbühr bar be­
zahlt", in der Ansch.rif,t von 
Massendrucksachen mit persön­
~icher Ansdtl11ift auß,erdem di,e 
Posdeitza111 a'ngeibt1ach,t sein. 

§ 75 PO (außer vorletzter Satz): 
Mass,enwa,l'enprohen sind ,in­

haltlich volIikommen gLeich,e 
Warenproben mit einem 
Höchsq~ewicht von ,einhundert­
fünlzig Gramm uilid ei11Jem 
Höchstausmaß von 33 X 23 X 
5 Zentimevern, hei' RoUenform 
mit einer Läng,e von höchstens 
33 ZentImetern und einem 
Durchmes'ser von höd"stens 
5 Zentimet,ern. Es müs'sen m:in­
destens dreihunder<t Sendung,en 
gleichrz'eicig am Postschalter auf­
gegeben w,erden. Massenwaren­
pTVihen, die sich nur durch Ord­
nurugsnummern oder durch An­
glaben voneinander 'unterschei­
den, ,die deili Anschlrift·en der 
SenduIllg,en ,gIeichen, gdnen als 
inhaltlich vollkommen gleich ... 
'" Auf den Sendung,en muß der 
Vermerk "Postgeibühr bar he­
zahlt", in der Ansch,riift von 
Massenwarenproben mit per­
sönlicher Anschrift außerdem 
die Postleitzahl ang;ebracht sein. 
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M ass e noSe n,d u n'g e n 
(Massendr'ucksachen 

und M,assenwar'en­
sen dung ,e n) 

S 17. (1) Massendrudmchen 
und Ma'ssenwaremendungen' 
(MassensendunJg,en) sind inhalt­
lich vollkommen ,gleiche Druck­
sachen bzw. Wal'lensendungen, 
von denen mindestens dreihun­
dert gleichzeitig heim Postschal­
tei- auJfgegeben werden. 

(2) ALs ~nhaltlich vollkommen 
gleich gelten auch Dnucksach,en 
bzw. War,eIllsendungen, die sich 
nur dur-eh Ordnungsnummern 
oder durch Angaiben, die den 
Anschrüf,ten der Sendulllßen ,glei­
chen, voneinander unterscheiden. 

(3) Mas:sendrucksach,en dürfen 
ein Höchstgewicht vondreihun­
dertJfünfzig Gramm, Massen­
warensendungen ein Höchst­
gewicht von einihundertlünfzig 
Gramm nichlt überschre~ten . 

(4) Für Ma's~ensendun~en gel­
ten folgende Höchstmaße: 
1. Länge 33 Zentimeter, Breite 

23 Zentimeter, Höhe 5 Zenti­
meter; 

2. in Rollenform: 
Länge 33 Zentimeter, Durch­
mess'er 5 Zel1l1limeter. 
(5) 1. Auf Massensendungen 

muß ·der V,ermerk "Postgebühr 
bar bezahlt" angebracht sein. 

2. Die Anschr<ilft von Massen­
~endungen mit persönlicher An­
sch'f1itit muß die P<ostl<e~tzahl enot­
haken. 

3. Massensendurugen dü-rfen 
auch ohne Anschriftau~gegehen 
werden, wenn sie 'an jeder Ab­
gahesteUe eines bestimmten G~­
hietes abgegeben werden 'Solten. 

4. Weniger als dreihundert 
Sendungen ohne Anschrift dür­
fen als Massensendungen aufge­
geben werden, wenn die Gebühr 
für dreihundert Massensendun­
gen entrichtet wird. 

(6) 1. Massensendurugen ahne 
Anschrrf,t hat der Absend,er in 
Of1tsbunden, auf ,d'enen ,di,e An­
zahl der ,enthaltenen Sendungen 
sowie ,die ,Posdeiotzahl des Ab­
g:thepos-tamtes angebracht sind, 
a.ufzug.eben. 

25 

Bei Massensendungen, die an 
jeder AbgaJbestelLe a:bgegehen 
wel'den, :soH d:i,e Anbringung 
der aUgemein g:ehaltenen An­
sch1rift "An >einen Haushalt" 
nicht mehr erfoI1dierliffi sein. 

Durchdlie Bestimmung in 
Z. 4 soll Albsendein .die Mög-
1ichkei,t 'gebotJen werden, auch 
Geb:iete mi,t weniger als dxei­
hundel1t ~bga:besteHen mit 
Massens,endungen zu eI"fas,s,en. 
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§ 105 PO (außer zweit-er Satz): 

Ma5'S,ensendungen mit der all­
gemein gehaltenen Anschrift 
"An einen Haushah" hat der 
Albsen.dJer in Ortslbunden, auf 
dienen die Zahl der inlQcgenden 
Sendungen sOM'e ,die Postleit­
zahl des Ahgaibepo~tamt,es anzu­
hringen sind, am Postschalter 
aufzugeben ................ . 
. .. M3!ssensendurugen mit per­
sönlicher Anschrift hat der Ab­
sender nach dien An.weisungen 
des Aufgalbepostamtes in Leit­
zooen-, -L'eing.ebiets-, Leitstrek­
ken- oder Ortsbunden, wenn 
s~ch die Sendungen :!Jber nicht 
für ,die Bundlbildung ,eilgnen, in 
entsprechenden ,P'aketen oder 
Beuneln aufZlUgehen. Die Bunde 
mit Ma5'S'ens.endungen, ausge­
nommen Restburude, müssen je 
fünfzi'g oder hundert Sendun­
gen enthalten. 

§ 106 PO, 2. Satz: 

. .. Das Bundesminis,te,rium für 
Ver~ehr und verstaatlichte Un­
ternehmung,en (Generaldirekllion 
für die Post- und Tdegraphen­
v,erwaltung) kann durch Ver-
13!Utbarung im Post- und Tele­
gr,aphenveroronungsiMatt Mas­
seIllSendungen in Zeiten ,einer er­
hebIichen Zunahme des Postver­
kehrs von der B,eförderung aus­
schließen. 

§ 27 PG, 4. und 5. Satz: 
Postsendun~en, ,die aus-

sch~ießlich Mitteilung,en in :tast­
barer Schrift oder Samen ent­
halten, die d'er Herstellung sol­
cher Mitooilungendienen,sind 
ohne Einhebungei,ne,r Beförde­
rungsgebühr zu 'befördern. 
Sachen, die der VermittLung 
von MitJteilungen durch d,en 
Gehörsinn dienen. -dürf,en nur 
zwischen Blinden und den mit 
der BlindenJbetreuung befaßten 
Einrichtung,en (Blin,denanstahen 
usw.) gebüh1"enireibefördert 
werden. 
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2. Mas~el1'sendung,en mit per­
sönlich,er Anschrift hat der Ab­
~ender in Orts-, Leilt~recken-, 
Leitgebiets- und Lei:tzonenbun­
den aufzug,ehen~ 

3. Bunde, ausgenommen Rest­
bunde, müssen je fünfzig oder 
hundert Sendungen enthalten. 

(7) 1. Massensendung,en, die 
sich zur Bundbildrung nicht eig­
nen, sind im Sinne des Abs. 6 in 
Paketen oder Beuteln aufzu­
geben. 

2. Das Gewicht eines Paketes 
oder Beutels darf 25 Kilogramm 
n~cht ubersch'I1e1t,en. 

(8) 1. Der Bundesminister für 
V erkehrkiann Masoonsendungen 
in Zeiten ,einer emeblichen Zu­
nahme des PostverkehI"s von ,der 
Annahme ausschließen. Die Aus­
schJi,eßung j~ im Post- und Tde­
gra:phenvewl'1dnungsbla:tt und im 
AmtJShl3:Jvt 7Jur Wiener Zeitung 
zu verlau~bar,en. 

2. Sendungen, die den Bedin­
gungen 'für Massensendungen 
entsprechen, dürf,en zu den unter 
Z. 1 an~ührten Zeit,en als 
Drucksachen bq,w. al~ Warensen­
dlungen ibefö1"dert werden .. 

Bli-ndensendl1lng,en 

§ 18. (1) Blindenserudungen 
sind offen aufß1egebene Bri'ffsen­
dungen mitcinem Höch~tgewicht 
von sieben Kilogramm, die aus­
schließlich Mitteilungen in tast­
bar.er Schrift oder Druckstöcke 
mit Blindenschruftzeich,en enthal­
,ten. 

(2) BHndensen<iungen von 
oder an Blindenanstalten sowie 
von oder an Ze:ntral- oder Lan­
de5'StelEen der Bl:indlenorganisa­
tionen dürfen auch Tonaufnah­
men oder für IBhlnde hestimmtes 
Spezialpapier enthaIten. 

B.egrünclung 

Mit Rück~icht auf di,e be­
trilebsdienstliche Beh.andlung soH 
fürd~,ese Pakete und Beutel ein 
Höchs,tgewicht festgelegt wer­
den. 

U nrvOl"hersehbate Er,eigni~se 
ausg,enommen, soHen Massen­
sendungen - Wlre in den letzten 
Jahr.en - nur in ,der Zeit vom 
11. his 31. Dezember eines jeden 
JahI"es von dier Annahme aus­
geschlossen werden. 

Mit dies-er Bes,timmung soll 
es dem Absender ,ermöglicht 
wel'aen, aLs Mas,slensendung,en 
ausges'tattete Sendungen wäh-
1"end d'er Arunanmesperlre ,durch 
die POSt ibefördern zu las·sen. 

~e Gebührenfreiheit ist im 
§ 27 des Postgese!zes geregelt. 
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§ 76 PO: (3) Auf Blindensendunglen muß 
,ßlinden&endungen sind offen der Verme.rk "BLindens,endung" 

aufgegebene B1"ciefsendungen mit oder ein ähnlicher Vermerk an­
einem Höch~t'gew.icht von sieben g,ebracht 'sein. 
KiIogr~mm, .d:ie :ausschließlich 
Mitteilungen in tastharer Schrift 
oder Druck:sWcke mit minden-
sch,nifezeichen enthalten. Blrn-
densenoongen von oder an 
BLindenanstalt.en sowie von oder 
an Zentral- oder Landesstellen 
der Blindenorganisationen dür-
fen allein oder zusammen mit 
dem alLgemein zulässügenIn:h~lt 
Tonaufnahmen oder ausschließ-
lich für Blinde hestimmtes Spe-
zialpapier enthalten. Auf Blin-
d:ensendunglen muß del' Ver-
merk "Bliin,dendruck" angebrach,t 
sein. Bl:indensendungen sind von 
den Beföroerungsgebühren he-
freit. 

§ 226 PO: 

Ta'geszcitung.en sind Zeitun­
gen,dlie in ,der R,egel sechsmal 
wöch,entlich erscheinen; W 0-

chenbl1ät~er sind Zei<tUßlgen, die 
im Jahresdurchschnitt minde-

. stenseinmal wöchentlich er­
scheinen; Mona tsschriften sind 
Zeitmng,en, ,di,e mindestens ein­
mal ,im Kalendel'lVierteLjahr er­
scheinen. 

Zeitungen 

§ 19. (1) T a.g,esze~tung,en im 
Sinne dieses Bundesgesetzes ~ind 
Druckschr:ilfiten, die in lder Riegel 
mindestem; fünfmal wöchentlich 
erscheinen. 

(2) Wochenblätter im Sinne 
di,es·es Bundesg.esetzessind Druck­
schl1iftJen, die im Jahresdurch­
schnitt mi.nde51tens 'einmal wö­
chendichersch,einen. 

(3) Mon~tsschriften im Sinn(! 
d~eses Bundesgesetzes sind Druck­
schrift,en, di.e mindestens einmal 
im Ka!.endervierreljahr erschei­
nen. 

Vorauss,etzungen fÜi' 
,d:ie Zuhssung zum 

P 0 's ·t z ei tun Ig s v ,e r san d 
( 

§ 224 PO, 1. Satz: § 20. (1) Zum Postzeitungs-
Zum Postzeitungsversand versand! sind Zeitungen (Tages-

sind, soweit. im fo1gendJen nicht z,eitungen, W ocheniblätter und 
ausdrückIiich andel'es hestimmt Motll3.itsschrif,ten) zuzulassen, die 
ist, unter demselben Titel, in 1. unter demsdben Ti1tel, in 
fOlitlaufenden Nummern mit fordaufenden Nummern mit 
verschiedenem Inhal<t ,el'schei- verschiedenem Inhalt erscheinen, 
nende periOdi~che Drucksch'l;if- 2. der Information über das 
ten zuzulassen, die :der Infonna- T atg.esg,eschehen dienen oder dazu 
don ülber das T aogesg,eschehen . .bestimmt sind, üher Ang,elegen­
d~enen ooer ,dazu bestimmt sind, heiten oder R,el1gion, der Kultur, 
ü:be,r Angelegenheiten der Reli- der Kunst, der PoLitik, der Wis­
ßiion, der Kultur, ·der Kunst, der senschaft, der W11'1tsch,aft,' des 
POiliitik, der Wis~el1lSruaft, der SPOl'ltes oder des Ver,einslebens 

27 

Begründung 

An SteHe ,des V,ermerkes 
"BLind'end,t1Uck" soll der Ver­
merk " Blindens,endung" oder 
ein ähnlicher V,ermerk treten, 

Die Worte "in presseübliche,r 
W,eise" sollen eingefügt werden, 
um zu verhindern, ,daß für 
Druckschl'liften, dJie nich<t dazu 
hesümmtsind, in pl'ess,eü<b1ich'er 
Weise zu berichJten, die äußerst 
ermäßtigten Getbühren im Post­
zeitun,gsdlienst in Anspruch ge­
nom,men wer,den. 
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Wirtschaft, <des Sportes oder des 
Vereinsleberus zu berichten. 
§ 225 PO (aus~enommen vor­
letzter Sa tz): 

Vom Postzeitungsversand sind 
Druooch.riften ausgeschlo~sen, 
d~e nicht .im Inland ,gedruckt, 
verleglt und herausgeg,eben wer­
den, .die seLtener als cinmal in 
einem Kalenderviertdjahr er­
scheinen., von denen, ausgenom­
men NachIieferung.en, nicht min­
destens dreihundert Stück 
gleichzeitig am Postschalter auf­
gegeben wenden, deren Einzel­
gewicht &amt Beil~geneintau­
send Gramm übe rsch,reit et, d1ie 
eine a:llgemein g'ehaltene An­
schrift oder nich,ogedlruckre Zu­
sätze aufweisen. Das gleiche gilt 
für Teile eines zu einem abge­
schlossenen :Ganz,en bestimmten 
Wer kifS, .für Druckschrift,en, die 
zum Zwecl!:der gesch,äftlich,en 
We1'lbung, Ankündigung oder 
Empfehlung herausge~eben wer­
den oder solchen Zwecken un­
mitteLbar oder mit~ellbar dienen, 
sowie für Druckschriften, für 
die der HerauSigeber od,er Ver­
leger vom Empfänger kein Ent­
gelt verlangt und ,dlie nich!! von 
Behörden und Amtern oder 
Vereinen herausgegeben wer-
den ....................... . 
. .. Das ·Bundesministerium für 
Vertkehr runJd verstaatlichte Un­
ternehmungen ~Generaldi'r,ektion 
für d~e Post- und Tdegraphen­
v,erwailtung) kann aus st'aats­
politischen Gründen Ausnahmen 
zuJa,ssen. 
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in presseiiblicher Weise zu be­
nich,ten. 

(2) Zum Postz,eitungsversand 
sind auch inländische Gesetzes-, 
Verol.'ldnungs- und Amtsblätter 
entsp1'lechend ihrer Ersch,einungs­
weise (§ 19 der Anlage 1) zuzu­
lassen. 

(3) Nicht zuzula~en ,sind 
Dnucksch,nitften, 

1. die n~ch,t im Inland ~druckt, 
verlegt und hel"ausgegeben 
we1'lden, 

2. die Teile eines zu einem ab-
geschlossenen Ganrzenbe-
stimmten We1'lkes bi.Jden, 

3. die zum Zweck der g.eschäft­
lichen We1'lbu11ig, Ankündigung 
oder Empfehlung he1'lausge­
g,eben wel'den oder solchen 
Zwecken unmilttdbar oder 
mi-rtelbar dienen und 

4. für ·die der Herausgeber od,er 
Verleg.er vom Empfäng.er k,ein 
Entgelt ver1:angt. 

(4) Abs. 3 Z. 4 ist ni·cht anzu­
wemden, wenn die Zeütung 
1. von einer Behörde oder einem 

-Amt herarusgegeben wi'rd, 
2. von ,einer politischen Partei 

oder von einer ~hrer Or.gani­
sat~onen heraus,gegeben wird, 

3. von ,einem Wahlwerrber (einer 
wahlwe1'lbeooen Gruppe) für 
die Wahl des Bundespräsiden­
ten, für Woolen zu den aUge­
meinen Vel"tr,etungskörpern 
oder für Wahlen' zu ·den 
satzungsgebendien Organen 
(Vernr,etunlgskörpern) der ge­
setz'Üchen heruHich,en Vel"tre­
wngen herausgegeben wird 
oder 

4. von einem Ver,ein herausge­
geben und vorw~egend an 
Ver,einsmi tglieder versandt 
wil'd. 

Begründung 

Da nach den Bestimmungen 
des Abs. 1 rue hier angeführten 
Blät'ter zum Postzcilrungsversand 
nicht zuzulassen wären, ist diese 
Be~cimmrung erforderlich. 

Durch ,di,e Formulierung "aus 
sta~tspolitischelli Gründen" in 
der Posto,rdmmg ist der Imhalt 
dieser BeSitimmung für das Voll­
zugs organ nicht ausr,eichend be­
stimmt. Aus verfassrungsr,echt­
lich'en überle.gungenscheint .da­
her eine erschöpfende Aufzä-h­
lung notwend~. Die Einsch,rän­
kung bei VereillJSzeitrung,en auf 
solch-e, die vorwiegend an Ver­
einsffi!i~glieder versandt werden, 
soU eine dem Sinn dieser Be­
stimmumg w,iderspl'echende In­
anspruchnahme des Post7Jei­
tungsversandes ausschließen. Das 
Entgelt für Vereinszeitun­
gen wird in der Regel über 
den Mitgliedsbei'trag enltrichuet. 
Di,es ist jedoch nicht der FaH, 
w,enn ein Verein, aer aus weni­
g,eIl! Personen !besteht, eine 
große Zahl von Druckschriften 
versendet. 
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§ 228 PO (außer vorletzter und 
letzter Satz): 

Die Zul,aS5.ung einer Zeitung 
zum Pos.tzei.tungsversand ist 
vom Hel'lausgeber oder Verleger 
bei jener ,POSlt- und Tde­
graphendlil'ektion schI1iftlidl zu 
beantra.gen, lin dlel'en Bereich das 
für den Verlalgsort zust;indige 
Abgaibepostamt (Verla.g5po~t­
amt) liegt. Dahei sind der Titel 
der Zei,tung, der Name und 
Wohnort des Herausgebers und 
Verlegers, ·der Erscheinungsort 
und ·diiIe Erscheinunlgsweise sowie 
das Postamt (d~e Po~tämt·er) an­
zugeben., bei dem d.ie Zeitung 
aUlf,gegeben werden soll. Dem 
Antrag s,ißld zwei Probestücke 
anzuschlließen. Die Post- und 
Telegraphend~rektionen sind be­
rechtigt, von dien Herausgebern 
und Vedegern Nachweise oder 
gutachtliche Stellungnahmen zu 
verlangen, soweit ·dies zur Fest­
steUung ,emol'dedi'ch i,st, ob die 
Voraus·setzungen für die Zu­
lasSIUng zum Postz.eitungsver­
sand vorliegen. Wi,rd dem An­
trag sltatt,gegeben, hat die Post­
und Telegraphendil'ektion .in 
ihrem Bescheid 'auch den Zeit­
punkt zu bestimmen, ab dem die 
Druckschrift aIs Zeitung aufge­
geben werden .dQJrf .. , 

§ 228 PO, vorletzller und letzter 
Saltz: 

. .. Jede .LX.ndel'UI1ß in den An­
gaben des ZullassungsantJrag,es ~st 
der Post- und Telegraphen­
dli,rektion unverzüglich bekannt­
z~eben. Die Zukssung einer 
Zeitung zum Postzeitungsver­
sand kann widerrufen wCl'Iden, 
wenn der HeraulSgeber (Ver­
leger) die Bedingungen für den 
Postz.eitung·sversand t-roltZ vor­
angegaI1ß'ener schriftlicher Er­
mahnung n'ich,teinhält. 
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Zulassunrgsv.e,rfahren 
fü,r Ze~tung.en; 

.LX. n der u nge n; W i der ruf 

§ 21. (1) Die Zulassung einer 
Zeiltunrg zum Postzeitungsver­
sand ist vom Herausgelber oder 
Verleger bei jener Postlbehörde 
I. Instanz schriftlich zu beanotra­
gJen, in deren Bereich dalS für 
den Veda,gsort zuständige Ab­
.gaibepostamt (Verlagspostamt) 
liegt. 

(2) Im Amra,g sind 
1. der T,itel der Zeitung, 
2. der Name und de,r Wohnort 

des Herausgebers und ·des Ver­
legel's, 

3.dier Erscheinungsort, 
4. die Erscheinungsweise und 
5 . .da.s Postamt (d:ie Postämter), 

bei dem (bei denen) di,e Zei­
tlUng autgegehen werden soll, 

anzugeben. 

(3) Dem Antra;g sind zwei 
ProheSltücke ein.er Nummer an­
zuschließen. 

(4) Die PostbehöClde ist be­
rechtigt, vom Herausgeber od.er 
V,erIeger Nachw,ei:se oder gut­
achdich.e Srellungsnahmen zu 
verlangen, wenn dij,es zur Ent­
scheidung, ob die Voraussetzun­
gen für die Zulassung zum Post­
zei tlUng·sv.ersand vorli.eg,en,erfor­
derlich iSlt. 

(5) Jede .LX.nderung in den 
Angaben des Zulassung5antrages 
ist der Postlhehöl"de I. Instanz 
un'V.e~züg1ich schriftlich bekannt­
zugehen. 

(6) Die Zulassung ,einer Zei­
.UUDg zum P05't2,eitungsversan,d 
ist zu widerruf.en, wenn der 
Herausgeber (Verleger) .di,e Be­
dlingulIllgen für den Postzeitungs­
versand (§§ 19 und 20 der An­
lage 1) trotz schriftLicher Ermah­
nUI1ß .durch d~e Pos:tbehörde 
I. Instanz nich:teinhält. 

29 

Begründung 

Für die FeSlt~etZl\lng .des Zeit­
punlk.'ues, ab ·dem ,die Aufgabe als 
Zei,tungerfotg,en da,rt, gelten 
dife Bestimmungen des A VG. 
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§ 224 PO, 2. und 3. Satz: 

. .. Auf der Zeitungssendung, 
beii unv.erpackter Aufgabe auf 
dem ersten oder letzten Blatt 
der Drudtschrift, müssen der 
Vermerk "~Po b. b.". der Er­
scheinungsort und ,die Bezeich­
nung ·des Verla~po51tamtes so­
w,ie d~ssen P.ostleitzahl, wenn 
~ese nicht aus der Bezeichnung 
des Verla,gspostamtes hervor­
geht, auffälligangeg-eben sein. 
Die An:s·ch.rift der Zeitung&sen­
dungen muß d~e Posdeitzahl 
enthalten ... 

410 der Beilagen 

Neuer Text 

(7) Wird VOll einer zum Post­
Z!eitungsversand zugelas'S,enen 
Zeitung nur eine Nummer mut 
der Post versendet, list, wenn die 
entrichteten Beförderun,gsgebüh­
ren für Zei:tun,gen geringer wa­
ren, die Gebühr fü·r Ma'ssen­
drucksachen mit persönlicher 
Anschrift zu entrichten. Hiebei 
ist bei einem Gewicht der Zei­
tungssendung über 350 Gramm 
der Gewichtssatz "his 350 
Gramm" amuwenden. 

Ausistattung von 
Z ei tun g·s sen dun gen; 

Zeitungsheilagen 

§ 22. (1 ) Auf der Zei tungs­
sendung, bei unverpackter Auf­
gabe auf J,em ·ersten oder letZ!ten 
Blam ·der Zeitung, müssen 
1. der V.ermerk "P. b. h.", 
2. der EnscheillJUngsort und 
3. die BeZ!eichrnmg des Verlags­

postamtes sowie dessen Post­
leitzahl, wenn diese nicht aus 
der Bez,eichllJUng des Verlags­
postamtes hervorgeht, 

aufifäll:ig 'ang.eg,eben sein. 

(2) Di,e persönliche Anschrift 
der Zeitungssendung muß die 
Posdeitzahl lentha'lten. 

§ 229 PO, teilweise: (3) 1. T.ag.esze~tungen und 
Wochenlblätter dürfen a!IJSch'rifits-Tageszeitungen und Woch,en-

blätter dürten ohne Anschrift los versandlt werden. 
vena.ndt werden, wenn ... Mo- . 2. Monat:&s·mrihen sind von 
natssmr.ift;en sind von de,I' Post- der Pos1Jb"hörd,e I. Lnstanz zum 
und T eI,egraphendlifiektion dann anschniftslosen Versand zuzulas­
zum aI!lschrif.tlosen Ve11Sand zu- sen, w,enn mindestens 60.000 
wlassen, wenn d~e Postaufla'ge Stück einer jeden Nummer bei 
mindestens 60.000 Stück be- der POst aufgegeben wem,en. 

trägt. (4) Die PoSitihehöl'de I. Instanz 

§ 225 PO: 

Vom Postzcitungsv.ersand sind 
Drucksch,rift.en ausg~chlossen, 
. .. die eine ,al1g,emein ,g,ehaltene 
Anschrift ... awfwei!sen ..... . 
Das Bundesmin,j5terium für Ver­
kehr um versta:atlicht,e Unter­
nehmungen (Generaldiliektion 
für di,e Post- und Tdegraphen­
v,erwaLtung) kann aus. staats­
po1itisch,en Gründen Ausnah­
men zulassen. 

hat Ülber ~dm-ift1ichen Anltra'g 
fürooS'timm1le Nummern einer 
Zeitung die oal'lgemein gehaltene 
Anschrift "An ej,nen Haushalt" 
z'uzulassen, wenn di.e Zeitung 
von 

1. einem obersten Organ des 
Bundes oder der Länder, 

2. einem BundesministeI1ium oder 
einem Amt der Landesregie­
rung, . 

3. einer Gemeinde, 
4. einer Ige'Sleltz1ichen herufLichen 

Vertretung, 

Begründung 

Die günstigen Gebühr.en für 
Zeitungen sollen nut dann ange­
wendet werden, wenn eine 
Drucks·chl"ift r:egelmäßig mit der 
p.ost versen·det wi.r,d. 

H~e'.r giLt ,das [n den er~ten 
heiden Sä,tzen zu § 20 Albs. 4 
Gesagtes,inng,emäß. 

410 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)30 von 43

www.parlament.gv.at



Bisheriger .. Text 

§ 224 PO: 

... Den Zeitun~en ·dürfen Ab­
bildungen und Muster heige­
geben we·rden, die mit den Zei­
tungen fest verbunden und nicht 
stärker aIs 1 Millimeter sind. 

§ 233 PO aib 4. SaLz: 

. .. Die f.nemdJen Beil'agen und 
d~e vom He:rausgeber herrüh­
renden Bei1ag,en (eigene Beila­
g,en), ausgenommen solme, die 
als ein wesentlicher Bestandteil 
der Zeitung aruzusehen sind 
(reclaiknonelleßeiilagen), dürfen 
ei11lZdn oder zusammen nicht 
schwerer als vierzig Gramm 

410 der Beilagen 
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5. einer politischen Partei oder 
emer ihrer Organrisationen 
oder 

6. einem WahlweI1ber (einer 
wahlwerbenden Gruppe) für 
die WahI des Bundespräsiden­
ten, für Wahl,en zu den allge­
meinen Vertnetungskörpern 
oder für Wahlen zu den 
sa tz ungsgelben<ten Org,anen 
{V,ertreoungskörpern) d,er g,e­
,set:dichen heruflichen Ventre­
tungen 

herausl~egeben wi,rd. 

(5) 1. Di,e Posthehörde I. In­
stanz hat uber schniftlich,en An­
trag für dnen Teil ,der Auflage 
bestimmoer Nummern einer Zei­
tung, die o,icht unter· die Be­
stimmungen des AllS. 4 fälLt, 
auch di,e al1~emein gehailtene An­
schrift "An ,einen HaushalL" zu­
zulas5en. 

2. D~e Zeitungss,endungen 
müssen den mit ,einer persön­
lichen Anschrmt oder an5chrifts­
los versandten Zeioun'glss.endun­
gen ·der sdben Nummer - aus­
genommen Beilagen - innalt­
l,ich vollkommen gleich,en. 

3. Sondernummern sind aus­
ge·schlossen. 

4. Im Antrag sind dias Posumt 
(die Postämter), bei ,dem (hei 
denen) die Zeitungssendungen 
auflglegeben werdien soHen,. die 
Anzahl Ider Sendungen jeder 
Nummer und der Tag (die Tage) 
der Aufgabe anzugeben. 

(6) Der Zeioung dürfen Ab­
bildungen und Muster beige­
gehen werden, die mit ihr fest 
verbunden und rücht stärker als 
1 Millimeter sind. 

(7) Der Zeutung dürfen 
1. gedruckJte Beilag,en des Her­

ausgehers, ,die dem § 20 
Ahs. 1 Z. 2 der Anlage 1 ent­
'sprechen (red,aktionelle Bei­
lagen), 

2. sonstige gedruckte Beilagen 
des Herausgebers (e1gene Bei­
lagen) und 

31 

Begründung 

Durch die BestimmungJen des 
Ahs. 5 0011 Zeitungen mit ,echlter 
Berichtsfunktion ,die Vers1en­
dung "An einen Ha:u~halt" er­
mögI.icht werden, 
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rein. Au:f den beigelegt,en Druck­
scbrjJfr.en (ZeitunglSibeilagen) diir­
fen Abbi1duIl:gIen oder Muster 
an~bracht sein. Die AbbiLdun­
gen oder das MU5terdarf das 
Gewicht einer solchen Druck­
schni1it und dlie Stärke von 
1 MiLlimer.er nicht übersch,reiten. 

§ 225 PO: 

. " -ausgeschlossen, deren 
EinrzeLgew;icht ISamt Beilagen 
eintauserro Gramm überschrei­
tet ... 

§ 2i5 PO: 
" . .. von denen, aus-genom'men 
NacMieferunlgen, nicht minde­
SUCIllS dreihundert Stück glleich­
zeitig am Postschalter aufge-
geben werlden ... " ' 

§ 231 PO, vorIet:z.ter (teilweise) 
und letzter Satz: 

D.i.e Zeiltungssendungen sind 
nach den Anweisung-en des Auf­
glibepostamtles in Leitzonen-, 
Leitgebi'e!s-, L'eit~recken- und 
Ortslbunden aUfzu~eben. Meh­
rCI'e Bunde s.indzu einem Paket 
'oder in einem Beutel zu ver­
einigen. Das GeWiimt eines Zei­
tUßJgshundes, -pa.ketes oder 
~beutels dam fünfundzwanzig 
Kil~gramm nicht überschr,eiten. 

§ 232 PO: 
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3. ,gedruckte Beila:gen, ,die auf 
,BesteUung aoocl'Ier Personen 
oder BinridulUngen versendet 
werden (fremde Beilagen), 

be~geg.eben weroen. 

(8) AUlf den g,cdruckten ßei­
lagen (Zei'tungs1heiLa.gen) dürfen 
Albbildungen und Mu~ucr mcrn: 
einer Stärke VOili höchsteIllS einem 
Millimeteran~bracht s,ein. Die 
AbbiLdungen und Must,er zu­
sammen dürfen das Gewicht der 
B-eiIa.ge nich,t Üibel'lschreiten. 

(9) Das Gewicht der eigenen 
und fl'lemden Beila.gen 'einschI~eß­
lieh der Abbildungen und Muster 
d,arf 2lUs.ammen 40 Gramm nicht 
überschr,e~ten. 

(10) Das Gewicht der Zei­
tungss-endung (Zeitung samt Bei­
lagen und y,erpackung) darf ein 
Kilogramm nJieht ü!berschI'eiten. 

AufgabevonZeitungen 

§ 23. (1) Zeitungen sind in 
,einer Anzalhl von mindestens 
dreihundert Stück (ausgenom­
men Nachlieferungen), die in­
ha1ltlich vollkommen gleich sind, 
gleichzeitig beim Postschalter 
aufzugeben. 

(2) 1. Zeirungen sind in Ol'lts-, 
Leitstl'lecken-, Leitlgebiets- und 
LertzonentPunden aufzugeben. 

2. Mehl"ere Bunde sind zu 
,einem Pak,et oder in ,einem Beu­
tel zu vereinigen. 

3. Das Gewicht eines Zeitungs­
hundes, -pa'ketes oder -heutels 
danf fün'fundzwanzig Kilogramm 
nicht ülberschreiten. 

Auf den Ze<itun:g~bunden, (3) Auf d.en Zei't1.mgslbunden, 
-paketlen odJer -IheuteLn sin,d ent- ~palk,eten ,oder -ibeutlCln sind ,ent­
sprechend ihrem Inhalt die Leit- spl"echend ,ihrem Inhalt def 
zone, das Leit~eb:~et, die Lei,t- Lertort, dtie Lei,tstrecke, ,das Leiot­
stI'eck-e oder der Leittort sowie gelbioet oder die Le~tzone sowie 
die Anzahl der enthaltenen Sen- ,die Anzahl der ,enthaltenen Sen­
dungen anzu'geben. Yerschiedene -diungenanrzugeben. 

Begründung 
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Zeitungssentdungen dürfen nur 
dan,n zu einem Bund, Pa:ket oder 
Beutel vIereinigt werden, wenn 
die Beföroerungsg,ebühr für jede 
Zei'tung:snummer nach dem Ge­
samtgewicht der Auflieferung zu 
ermittoeln ist. 

§ 233 PO: 

Bei der ErmituLung der zu 
en'trichteßlden Zeitu IlJgsbefö roe­
rUIlJgs~ebühren jlst das Gewicht 
d.er dien Zeitungsnummern aUen­
falls bei.gelegten Druckschrif,ten 
(Zeitungsbeilagen) sow;i,e die 
Verpackung miteinzubeziehen. 
Bei ZeituIlJgsbeilag,en, die der 
V'erleger auf Bestellung anderer 
Personen oder Einrichtunlgen 
mit der Zeitung versendet 
(fremde Beilagen), ist außerdem 
die Zeitungsbeilagengebühr für 
jede ,einzelne Beila~ zu enuich­
'ten. Mehrere unter Umschlag 
beigelegte oder durch Heften 
oder K},eben fest zusammenge­
haltene Druchchr~ften ,gelten als 
eine BeiLage, wenn sie von einem 
AUlftraggeber stammen und mit 
ihnen nur für -ein Unternehmen 
geworben wird ... 

§ 79 PO: 

Zur Beföl'lderung ais Pakete 
sind, soweit nicht die Anlage 1 
andex;es bestimmt, Postsendun­
gen zugetassen, del1en Gewicht 
25 Kilog,ramm nimtüherschrei­
tet. Pakete dürten an den Emp­
fänger des Paketes g,erichtete 
schrwtliche Mitt,eilungen enthal­
ten. B,el Paketen ist Idie Aufgabe 
vom Postamt und ,die über­
nahme vom Empfänger zu be­
stätigen, soweit nich,t tim fol,gen­
Jen ausdrücklich andel'les be­
stimmt i&t. 

§ 127 PO, teilw1eise: 
Pa~ete, di,e in einer Ausdeh­

nung zwei Meter oder in aUen 
AuSdehnungen zusammen drei 
Meter überschr,ei:ten, sowie Pa-

410 der Beilagen 
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(4) Vret'tSchledene Zeitungssen­
dungen ,dürfen nur dann zu 
einem Bund, Paik,et oder Beutel 
vereinigt werden, wenn jede 
ZeiJtungssendung schw,erer als 30 
Gramm ~st. 

E r mit tl u n g de ,r G e b ü h­
ren hei Zeitungen 

§ 24. (1) Ber der Ermi,ttlung 
der zu enmrichtenden Beförde­
rungsgebühren für Zeitungen ist 
das Gewicht von Beilagen sowie 
der Verpackung miteimUlbezie­
hen. 

(2) 1. Für lfiremde Beilagen ist 
außerd,em die Zeitung,sbeiJag:en­
g,ebühr für jlede einreine Beilage 
ZlU entrichten. 

2. 'Mehr,ere untier einem Um­
schlag beigel.~te od,er miltein­
ander fest v,erbundene fremde 
Beilagen geIten als eine Zeitungs­
beit3@e, wenn sie von ,einem 
Auftragg'e!ber stammen und mit 
ihnen nur für ein Unternehmen 
,~eworben wird. 

Pakete 

§ 25. (1) Pakeresind beschei­
nugte $en1dung,en, deren Gewicht 
25 Kilogramm nicht überschtl',ei­
,tet. 

(2) Pakete, die 
1. in einer Ausdehnung zwei 

Meter oder in allen Ausdeh­
nun~en zusammen drei Meter 
überschreiten ooer 

33 

Begründung 

Bei Zeiumg5sßndungen bis 
30 Gt'amm wird die Beförde­
rungS@e'biihr nach der Stückzahl, 
bei Sendung,en über 30 Gramm 
nach dem GesamtJgJewicht er­
mittelt. 

Es muß nicht ;lJusdJrüddich 
normiert wer>den, daß schrift­
liche Mitteilungen in Paketen 
zuHissig sind. Die Aufnahme 
dtie~er Bestimmung-in ,die Po~t­
ordIllUng hatte histol1ische 
Gründe. Der letzoe Satz des 
§ 79 PO ist nicht mehr er­
forderlich, dta üm Albs. 1 klar­
gesteUt wil"d, daß Pakete he­
scheinigte Sendungen sind. 

Die Bestimmung,en Üiber die 
Sperl'igut'beharuNung von Pake­
ten,di.eeitIle besoIlJders vorsich-
1lige Behandlung· verlangen, 50-

w~e die in der Anlage 1 zur 
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kete, d~e wegen ihrer Form oder 
Beschaffenheit einen unverhält­
nismäßig groß:en Raum oder 
eine he sonders vor:sichtige Be­
handiung v'edangen, 0 0 0 müssen 
als sper.rige P'akete aufgegeben 
werldeno 

§ 80 PO: 

Absender, ,die mindestens 
zehn Pakete gleichzeitig nach 
Onen im Inland aufgeben, er­
halten eine Ermäßigung der 
Pak.etbefö,rderung~gebühren in 
dem in der Postgebührenord­
l1JUng festgeset7Jten Ausmaßo Vor­
aussetzung damr ist, daß die 
Post'gebühren bei der Aufgabe 
entrichtet wel'den, die Pakete in 
ein PostJaufgahebuch (einen Post­
aufgabehogen) eing,etralgen wer­
den und die laufende Nummer 
des Postaufgabebuches (~bogens) 
auf den Paketen angegehen wirdo 
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20 wegen ,ihrer Form oder Be­
schaffenheiteinen unverhäh­
nismäßig großen Raum ver-
1ang,en, 

müssen a1s "Sper,r:g,ut" aufge­
geben werdeno 

(3) Eine Ermäßi:gung der 
Paketbeförderungsgebühren in 
dem im § 10 Zo 3 der Anlage 2 
fes,tgesetZiten Ausmaß ist zu ge­
währ,en, wenn 
1. mindestens Ziehn Pakete gleich­

l,eitig nach Orten im Inland 
aufgegeben werden, 

20 die Pakete ,in einem Postauf­
gabebuch (Post,aufgahebogen) 
einge,rrag,en sind und die lau­
fende Numme'r des Post,auf­
gahebuches (-bogens) auf den 
Paketen angegeben i~t und 

30die Paketbeförderung~g,ebüh­
pen hei ,d-er Aungabeentrichtet 
werdeno 

Begründung 

Po&tonooung vor:gle~riebene 
sperrige Behandlung ist als Be­
förd-enunglibedingung wei,ter hin 
in der Postordnung geregelto 

Gegenüberstellung zur Anlage 2 der Postgesetznovelle 

Bisheriger Text 

§ 1 PGO: 

Briefe: 
Gewichtsstufen 

bis Gramm 

(20 
250 
500 

1000 
2000 

§ 2 PGO: 

Postkarten 

Gebühren 
Schilling 

2
0 -)*) 

3
0

-

4
0

-

6
0

-

9
0

-

I Schilling 

1"50 

*) Auf Grund des Erkenntnisses des Ver­
fassungsgericbtsbofes Tom 160 Oktober 1970, 
Zl. G 9nO-l!, V 3, 4, 5/70, mit Wirksamkeit 
'YOm 1. Aprir 1971 .ufgeh~hen (BGBI. Nt. 366/ 
1970)0 

Neue,r Text 

§ 1. Beförderungstgeibühren für 
Briefe: 

Gebühr je Sendung 
Schilling 

StandarosenJungen 0 0 20_ 
Gewichtsstufen 

bis Gramm 

250 
5'00 

1000 
2000 

3"­
'4 0

-

60

-

9
0

-

§ 2. Beföf,(krungsgebühr für 
Pos,tkail1ten: 

Gebühr 
Schilling 

Je Postkarte 0 0 0 0 0 0 0 10
50 

Begründung 
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§ 3 PGO: 

Geschäiftsbdefe: 
Gewicbtsstufen 

bis Gramm 

50 
250 
500 

1000 
2000 

Gebühren 
Schilling 

1'30 
2'~ 

3'­
no 
T-
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§ 3, Befö!ldemngsgebühren für 
Geschäftsbriefe : 

Gebühr je Sendung 
Schilling 

Standardsendungen 1'30 
Gewichtsstufen 

bis Gramm 

250 
500 

1000 
2000 

2'-
3'-
4'50 
T-

§ 4 PGO: § 4. Beförderungsgebühr für 
Schilling Geschäftspostkarten : 

Geschäftspos'ukarten 1'-

§ 5 PGO: 

Drucksachen: 
Gewichtsstufen 

bis Gramni 

50 
250 
500 

1000 
2000, 

§ 7 PGO: 

Warenproben: 
Gewichtsstufen 

bis Gramm 

50 
250 

Gebühren 
Schilling 

070 
1'30 
2'­
no 
6'-

Gebühren 
Schilling 

500' """. , .. , ... 

1'30 
2'-
3'-

§ 6 PGO, Massendrucksachen: 

mit allgemein gehaltener 
Anschrift 

Bei gleichzeitiger Gewichtsstufen bis 
Aufgabe von Gramm 
mindestens 

50 250 I 350 

Gebühren Schilling 

300 Sendungen 
0·55 I HO I 1-50 je Stück 

Hundertsätze der Er-
mäßigung vom Gesamt-

betrag 

1.000 Sendungen 5 
10.000 Sendungen 15 

100.000 Sendungen 25 
250.000 Sendungen 30 

Gebühr 
Schilling 

Je Geschäftspostkarte 1'-

§ 5, Beförderungsgebühren I für 
Drucksachen: ' 

Gebühr je Sendung 
Schilling 

Standardsendungen 070 
Gewichtsstufen 

bis Gramm 

250 
500 

1000 
2000 

1'30 
2'­
no 
6'-

§ 6, Beförderungsgebühren für 
Warensendungen : 

Gebühr je Sendung 
Schilling 

Standardsendungen 1'30 
Gewichtsstufen 

bis Gramm 

250 .... , ......... ' 2'-
500 ......... -...... 3'-

§ 7, Beförderun.gsgebühren für 
Massendrucksachen: 

ohne Anschrift 

srandard'l 
Gewicbtsstufen 

Bei gleichzeitiger bis Gramm 
Aufgabe von sendun-
mindestens gen . 250 I 350 

Gebühr je Sendung 
Schilling 

300 Sendungen 0,55 I 1-10 I t-50 

Hundertsätze der Er-
mäßigung vom Gesamt-

betrag 

1.000 Sendungen 5 
10.000 Sendungen 15 

100.000 Sendungen 25 
250.000 Sendungen 30 

35 

Begründung 
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Bei gleichzeitiger 
Aufgabe von 

mindestens 

300 Sendungen 
je SlÜck 

1.000 Sendungen 
10.000 Sendungen 

100.000 Sendungen 
250.000 Sendungen 

§ 19 PO: 

mit persönlicher Anschrift 

Gewichtsstufen bis 
Gramm 

50 250 350 

Gebübren Schilling 

0·65 I 1·20 I 1-65 

Hundertsätze der Er 
mäßigung vom Gesamt­

betrag 

5 
15 
25 
30 

" ... l;wfgerundet auf volle zehn 
Groschen ... " 

§ 8 PGO, Mas~enwarenproben: 

Bei glei chzeitiger 
Aufg,be von 

mindestens 

300 :lendungen 
je Stück 

1.000 Sendungen 
10.000 Sendungen 

100.000 Sendungen 
250.000 Sendungen 

Bei gleichzeitiger 
Aufgabe von 
mindestens 

300 Sendungen 
je SlÜck 

1.000 Sendungen 
10.000 Sendungen 

100.000 Sendungen 
250.000 Sendungen 

§ 19 PO: 

mit allgemein gehaltener 
Anschrift 

Gewichtsstufen bis 
Gramm 

50 100 150 

Gebühren Schilling 

0·90 I 1·10 I 1·30 

Hundertsätze der Er­
mäßigung vom Gesamt­

betrag 

5 
15 
25 
30 

mit persönlicher Anschrift 

Gewichtsstufen bis 
Gramm 

50 100 I 150 

Gebühren Schilling 

1,- I 1·20 I HO 

Hundertsätze der Er­
mäßigung'vom Gesamt­

betrag 

5 
15 
25 
30 

" ... aufgerundet auf volle z,ehn 
Groschen ... " 
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Bei gleichzeitiger 
Aufgabe von 
mindestens 

300 Sendungen 

1.000 Sendungen 
10.000 Sendungen 

100.000 Sendungen 
250.000 Sendungen 

mit persön'ticher" Anschrift 

Standard- bis Gramm 

I 
Gewichtsstufen 

sendun- __ ---,,---, __ 

gen 250 I '350 

Gebühr je Sendung 
Schilling 

0·65 I 1·20 J 1065 

Hundertsätze der Er­
mäßigung vom Gesamt­

betrag 

5 
15 
25 
30 

Die Beförderungsgehühren sind 
- nach Abzug der Ermäßi­
gung - auf voIle zehn Groschen 
aufgerundet zu entrichten. 

§ 8. Beförderungsgehühren für 
Massenwarensendungen : 

Bei gleichzeitiger 
'Aufgabe von 

mindestens 

300 Sendungen 

1.000 Sendungen 
10.000 Sendungen 

100.000 Sendungen 
250.000 Sendungen 

Bei gleichuitiger 
Aufgabe von 

mindestens 

300 Sendungen 

1.000 Sendungen 
10.000 Sendungen 

100.000 Sendungen 
250.000 Sendungen 

ohne Anscbrift 

I 
Gewicbtsstufen 

Standard- bis Gramm 
sendun- ___ .,--__ 

gen 100 150 , 
Gebühr je Sendung 

Schilling 

0·90 I 1-10 I 1,30 

Hundertsätze der Er­
mäßigung vom Gesamt­

betrag 

5 
15 
25 
30 

mit persönlicher Anschrift 

Standard-I Gewichtsstufen 
bis Gramm sendun- __ ---,,---__ 

gen 100 150 

Gebühr je Sendung 
Schilling 

1,- I 1-20 I 1-40 

Hundertsätze der Er~ 
mäßigung vom Gesamt­

betrag 

5 
15 
25 
30 

Die Beförderungsgebühren sind 
n3ch Abzug der Ermäßigung 
auf volle zehn Groschen auf­
gerundet zu entrichten. 

Begrii,\ldung 

Die ,g·ebiihrenrechtliche Be­
stimmung d,er Postordnung 
über die Aufruoou11Ig soll nun 
nur bei den .in Bettna<ht kom­
menden Senodungsam.en ange­
fühm werden. 

Die gebtührenrechtliche Be­
stimmung de,r Postortdnung 
über d~e AufruooullJg soll nun 
nur hei dien in Beltl1acht kom­
meIl!den SendullJgsaTiten ang,e­
fühl't Wiemen. 

-------, 
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Bisheriger Text 

§ 9 PGO: 

Zeitungen: 

a) Im Ein7Jelg,ewicht 
Ibis 30 ,g für jedes 

Gebühren 
Schilling 

Stück .......... 0'15 
b) Im Binzelgewicht 

von mehr als 30 g 
für jedes Ki1o-
gramm ......... 4'50 

c) Beilagen Je Stück. 0'15 

§ 19 PO: 
" ... a'1llfgerundet auf volle zehn 
Groschen ... " 

§ 10 PGO: 

Bescheinigte Pakete: 

1. Beförderung 

1. Zone 

Aufgabe· und 
Abgabepostamt 

Gewichts- in der gleichen 
stufen oder einer an-

grenzenden 
Leittone')") 

I 2. Zone 

Aufgabe- und 
Abgabepostamt 

nicht in der 
gleichen oder 
einer angren-
zenden Leit-

wne*)*') 

Gebühren Sehilling 

bis 1 kg 5,- 7,-

Air jedes :,!",ci-
tere angefan-

1-- 1--gene kg 

*) Aus' der Tausender,telle der Postleitzahl 
ersichtlich 

**) Die Leitzonen 1, 2 und 3 gelten im Sinne 
dieser Verordnung als eine Leitzone 

3. Brmäßigunlg -der Paketbeför­
derungsgebiihren 10 'vom 
Hundert, 

§ 11 ,PGO: 

Obermitdu-Ilß eines Geldhetrages 
mit Postanweisung: 

bis Sehilling 

50 ............. 
100 ............. 
200 ............. 
500 .............. 

1000 ............. 
für je weitere 
500 S mehr um' 

Gebühren 
Schilling 

1'50 
2'-
2'50 
3'50 
5'-

1'50 
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Neuer Text 

§ 9. Zeitungen: 
Schilling 

1. Beförderungsgebühren 
1.1, Gewicht der Sendung bis 

30 Gramm: 
je Sendung ,." 0'15 

1.2. Gewicht der Sendung 
über 30, Gramm: 

je Kilogramm ., 4'50 

2. Zeitungsbeilagengebühr 
je Beilage, .. , .. , . _. 0'15 

3, Die Gesamtgebühren sind auf 
volle 10 Groschen aufgerun­
det zu entrichten. 

§ 10. Pakete: 

1. Beförderungsgebühr Je Paket 

1. Zone I 2. Zone 

Aufgabe- und Aufgabe- und 
Abgabepostamt Abgabepostamt 

Gewichts- in der gleichen nicht in der 

stufen oder einer an- gleichen 

grenzenden oder einer an 
Leitzone grenzenden 

Leitzone 

Gebühren Sehilling 

bis 1 kg 5,- 7,-

für jedes wei-
tere angefan-

1-- 1--gene kg 

2. Die Leitzonen 1, 2 und 3 gel­
ten für die Gebührenbemes­
sung als eine Leitzone. 

3, Ermäßigung der Beförde­
rungsgebühren ,10 vom Hun­
dert. 

§ 11. Postanweisungen: 

Postanweisungsgebühr je 
Geldbetrag 
bis Schilling Sehilling 

50 .............. 1'50 
100 .............. 2'-
200 . ............. 2'50 
500 . ............. 3'50 

1000 • ••••••• 0'0 •••• 
5'-

für je weitere 500 S 
mehr um ... ' ..... , 1'50 

37 

Begründung 

Die Igebührenrechtliche Be­
svimmung der Postol'dnung 
ülber d~e Aufrundung soU nun 
nur lbe:j- oden ~n Betmdvt kom­
. melllaen Sendungs-a'liten ange­
fühl'lt werden, 
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Bi~hel'iger Text 

§ 12 PGO: 

3, EilllZi,ehung von Geld:beträgen 
durch Nachn'ahme . 

Gebühren 
Schilling 

1"50 

§ 12 PGO: 

Eiooiehung von Geldbeträgen: 

1. Postauftrag unter UmschJag 
" , , , " '" Gebühr für einen 
e,ing,esChriebenen B'rief 

Gebühren 
Schilling 

2, Pootauftrag offen ." 1'50 
3, Einziehung von Gel.d­

beträgen durch Po~t­

aUiftra:g """".", 1'50 
. 4, Vorankündigung .der 

Ein:ziehung hei Post­
aufträigen .... , .... , 1'-

§ 12 PGO: 

5, Einiziehung von Zeitungsbe­
zug~~eldern je Zahlungsbestä­
ü~ng 

Gebübren 
Schilling 

0'80 

§ 15 PGO: 
Gebühren 
Schilling 

Binschl"e;bgebühr 4'-

§ 16 PGO, Wertgebühr: 

Soweit die Wertangabe 
'bei einer Sendung bis 
3 k,g ., .. , S 120'-, 
-bei einem Paket bis 
5 kg "". 5 200'-, 
bei ,einem Paket bis 
10 kg ",' S 400'-, 
hei einem Paket bis 
15 kg "" 5 600'-'-, 
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§ 12. Nachnahmen: 
Schiliing 

Einziehungsgebühr je 
Geldbetrag ",."" 2'-

§ 13. Postaufträge: 
Gebühren 
Schilling 

1. Postauftrag unter 
Umschlag, einge-
schrieben ",.".'" 6'-

2. Postauftrag offen " 1'50 
3, Einziehung von 

Geldbeträgen durch 
Postauftrag " .. ,;" 2'---' 

§ 14. Zeitungsbezugsgelder: 
Schilling 

Einziehungsgebühr je 
Zahlungsbest,ätigung 1'-

§ 15. 50nderbehandlungsge­
bühren: 

Schilling 

1. Einschreibgebühr ", 4'-
2, Wertgebühr: 

50weit die Wertangabe 
ibei einer Sendung 
Ibis 3 kg ,,',',',' 5 120'­
bei einem Paket bis 
5 kg """",.,,5 200'­
bei einem Paket bis 
10 kg "',""',' 5 400'­
bei einem Paket bis 
15 kg .......... "S 600'­
bei einem Paket bis 
20 kg ""',""" 5 800'-

Begründung 

Die Einziehung eines Nach~ 
nahmebetr,ages (ohne. Verredl­
ruung) kostet der POlst S 2'37, 
Die Einz!]ehungsgebühr 5011 da­
her ,auf 5 2"- erhöht werden, 

Durch die Geibührenl'egulie­
rUl1lg sind für ,dri'e Monate Ok­
t,ober his Dezember 1971 Mehr­
einnahmen von zirka 900,000 5 
zu erwarten. 

Die Gebühr für ,einen Post­
a.uftra:g unter Umschlag 5011 
zifferlliIIläßig fesugeseoz't werden 
(5 6'- = Gebühr für einen 
eingeschri,c;jbenen Brtid der er­
sten Gewi.chtsstuf.e), Die Einzi,e~ 
hung ,eines Ge1dbet'rages durch 
P'ÜStauft'l1ag (ohn,e VeJ:'Technung) 
kostet der POlst 5 2'37, Die Ein­
ziehungsgebühr 'soM daher auf 
5 2'- erhöht wel"den, Durch 
di,e Gebühl"enregulierung sind 
für d,ie Monate Oktobe,r bis De­
zember 1971 Mehl'einnahmen' 
von zfrka 190,000 5 zu erwar­
ten, 

V ol"ankiindigungen :sind schion 
durch di,e 3, PO-NO'VeLle (BGBI. 
Nr, 29'111968) weggefallen, 

Die Einzi,ehung eines Zei­
tungsbezug~geldes (ohne Ver­
rechnung!) kostet der Post 
S 2'37, D~e Einzi'eihurugsgebühr 
soll ,daher auf 5 1'- erhöht 
W1e,rden, 

Durch die GEfuührenr~lie­
rurug sind für ,d,j,e Monate Qk­
tdber his Dezember 1971 Mehr­
ei'nnahmen von zirka 200,000 5 
zu erwarten, 
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Bisheriger Text 

Gebühr 
Schilling 

bei einem Paket bis 
20 kg .... S 800'-, 
bei einem Paket his 
25 kg .... S 1000'-, 

ijberste~gt, für je 50 S .. 0'30 

§ 14 PGO, Z. 1 teilwer~e: 

Sonderbehandlungsgebühren : 
Gebühren 
Schilling 

1. Eilruge B,ehandlung 

a) einer Briefsendung 3'-

b) eines Paketes 
his 2 kg ........ 3'-
Ibis 5 kg ........ 4'-
über 5 kg ...... 5'-

c) einer Postanweisung sowie 
einer Zahlun'gs,anweisung 
des österreichischen Post­
sparka~enam t,es 

bis Schilling Gebühren 
Schilling 

100 ......... . 
500 ......... . 

1000 ......... . 
Ülber 1000 

§ 14 PGO: 

3'-
4'-
5'-
6'-

2. Sper~ig,e Behandlung eines Pa­
ketes 50 v. H. der Paketbe­
förderungs,gebiiJhr 

Gebühren 
Schilling 

3. Behandlung als Bahn-
hoEbrief ........... 3'-

4. EinJholung einer über­
nahinsbestätigung, 
V,erlangen bei der 
Aufgabe ........... 3'-

5. Behandhmg als Rück-
scheinhr:i,ef ......... 3'-

6. Ei,genhändügle A;bga<be 
,einer hesche~nigten 
Postsenidung, eines 
IlIichtibescheinigten 
Rücksch,einJb riefes 
einer Behöl"ide oder 
,eines Amtes oder 
eig,enhändig,e Ausz'ah-. 
lung eines Geklibetra-
ges zu einer Postan­
weisung sow;ie ZIU .einer 
Zahlungsanweisung 
des öster1"'eich~schen 
Postsparkasrenamtes. 3'-
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Neuer Text 

Schilling 

bei einem P.aket !his 
25 kg ............ S 1000'-

ü1bersteigt, für j,e 
S 50'- ............ 0'30 
3, Eilgebühr: 

3,1. je B;r1iefsendung 3'-
3,2, je Paket ;bis 2 kg 3'­

je Pak,et bis 5 kg 4'­
j,e Pa,roet über 
5 kg ............ 5'-

3.3. Je Po~tanweisung oder je 
Scheckverkehrs-Anwei­
sung der ö.s"t'el"ireichischen 
Pos1Jspa.~k:l'sse 

bis Schilling Gebühren 
Schilling 

100 .......... 3'-
500 .......... 4'-

1000 .......... 5'-
über 1000 ..... 6'-

4. Sperr,gultgebühr: 
50 vom Huooertder Gebühr 
nach § 10 Z. 1 

5, übernahmsbestätigungs­
,gebühr: 

5.1. Verlangen bei d'er 
Schilling 

Aufga!be ...... , 3'-
5.2. Verlangen nach 

der AIU·ngahe ... 6'-
6. Gebühr für dü,e Be­
handlungal~ Rück­
sch.ein'hri,ef ~Rück-
schein~elbühr) ...... 3'-

7. Gebühr für die eigen­
händige .A:bgalbe einer 
hescheinigoen Post­
sendung, eines ruichlt­
bescheinigten Rück­
scheinbciiefes ooer für 
,die eigenhändliße Aus­
zahlung eines Geld­
hetra'ges zu elner 
PO\9tanWieisIUng sowie 
zu einer Scheckver­
kehrs-Anweisung de,r 
österrei'chlischen Post-
spatrka;ss,e .......... 3'-

8, Bahnhofbcief,ge.bühr 3'-

39 

Begründung 

Die übemahm1lbestätigungs­
g.ebühr (verIangen nach der 
Autgatbe) sol1 ziflernmäßig in 
der bisherigen Höhe fe~tgesetzt 
werden. 
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Bisheriger Tex~ 

7, Verlan~en des Abgen­
ders nach· der Aufgahe: 
&nholung .einer üher­
nahmshestätigunrg ". 
Gebühr fü.r einen ein­
I!}eschriehenen Brj,ef ·der 
erstien GewichtsstUlf.e ", 

§ 10 PGO: 
2, Zuste~lung 

Gebühren 
Schilling 

für ,ein Paket bis 2 kg, 2'­
für ein Paket :bis 5kg, 3'­
für ein Paket über 5 ~ 5'-

§ 13 PGO: 

Auszahlung eines GekLhetrages 
zu einer PostJanweisung, zu einer 
PostzaMungsanrw.eisung sow'ie zu 
einer Zahlungsanweisung des 
öster.rreich.ischen Post>s parkassen -
afnties: 
bis Schilling Gebühren 

Schilling 

50 ............. , 1'-
100 ............. , 1'20 
200 .. , ........... 1'50 
500 " .. , ...... ,.. 2'50 

1000 .............. 4'-
für je weiter,e 500 S 
mehr um .......... 1'50 

§ 17 PGO: 

Botenlohn für die lEilzustellung 
im Land~ustJell-und Außenbe­
z,ir:k: 

Je Wegkilornet1er auf dem Hin­
und Rückweg 

a) für ein Paket bis 

Gebühren 
Schilling 

2 kg ....... , .. 1'50 
für ,ein Paket bis 
5 kg .......... 2'-
für ein Paket über 
5kg .......... 2'50 

h) für jedenander,en 
Gegenstand 1'50 

§ 26PGO: 

Einsamml ungs.gehühr 

je Paket 

§ 31 ,PGO: 

Spätlings~bühr 

Gebühren 
Schilling 

1'50 

je Sendung .. ",.,." 2'-
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Neuer Text 

§ 16. Zu'soengebühren: 

1, für ,ein Paket 
bis 2 kg ....... , .. . 
bi:s5kg .......... . 
über 5kg ......... . 

2, für einen GeläbetI1aJg 
bis Schilling 

50 
100 
200 
500 

1000 
fü,r je weiter,e S 500 
m'ehr um .... , ... ,. 

§ 17. Boten'lohn: 

Schilling 

2'-
3'-
5'-

1'-
1'20 
1'50 
2'50 
4'-

1'50 

Je Wegkilometer des, Hin­
und Rückweges 

Schilling 

1. fü,rein ,Paket 
bis 2 kg ""."" 2'­
his 5 kg ", .. "" 2'50 
über 5 kg , .. '", 3'-

2, für j.eden anderen 
Geg,enstand, . , '" 2'-

§ 18. Sonsüge Gebühren: 
Schilling 

1. Einsammlungs-
g,ebühr je Paket 1'50 

2, SpäJt1ingsgebühr je 
Sendung oder Geld-
betrag ... ,' ....... , 2'-

Begrüp.dung 

Der Botenlohn wird von der 
Post eing,ehorben und ungekürzt 
dem iEilbotJen (häufig po,st­
fr·emder Gelegenheitsbote) , aus­
bezahk Da zu den !bisherigen 
Sä,tzen Eilboten nur mehr sehr 
sch w,er ,~efund.en we.rden 
können, soll die Erhöhung dazu 
dienen, den Ei'lzustel1dienst im 
Landzus:teHc und Außenbezirk 
zu veribes'SJern, 

Soweilt . bisher die Gebühr für 
einen ein~eschriebenen Brief 
vOl'gesehern wa'r, soll diese nun 
ziffer.nmäßiog ,in dK!r gl,eichel1 
Höhe festges,etzt werden, 
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Bisheriger Text 

§ 29 PGO: 
Gebühren 

Schilling 

Leitz.etteige~ühr 0'50 

§ 14 PGO, Z. 7 teil­
weise: 
V,erlailigen ,des Albsen­
ders nach ,dler Aufgahe: 
Berichuigung odler 1\.n­
derungeiner An~ch~ift, 
Rückgahe einer . Post­
s,eIlldung oder ,emes 
Ge1d1hetrag,es zu einer 
p.ostanw,eiSiung. 
1\.nderung eines Nach­
nahmehetra'ges oder 
Minderung des ß.etr~ges 
eines Post~uftra.ges 
. .. Gehühr ,für einlen 
eingeschriebenen B:rief 
der ersten Gewichns­
stufe 

§ 19 PGO: 
Doppel- oder ·Ersaltz­
aufgabehescheinigung 
(Bescheinigung!lgehühr) 3'-

§ 20 PGO: 

FachS'flbühren: 
1. Br,ilcffachgelbühr, mo­

natlich 
für ,ein off,enes Fach 5'­
für ein k!:eines 
SchLießfach , ....... ' 10'~ 
für ,ein großes 
Schließfa,ch ........ ' 15'-

2. Paketfachgehühr, mo-
natlich ............ 30'-
7.usihzlich für jedes 
Pak,et ............. 1'-

3. Geldlfachgebühr, mo-
natlich .......... ,. 15'-
zusätzl,ich für jeden 
eiIllZeln;en angewie­
senen Geldbetrag .. , 1'-
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Schilling 

3. Leitz,etme1:gelbühr je 
Sendung' ......... 0'50 

4. GeJbühr ,für ,die Be­
richuigl\wg oder 1\.:0.­
derung <I,er . An-
schrift ........... 6' -

5. Gebühr für die 
Rückgahe einer 
P09t:s,eooung oder 
emes Geldlhetrages 6' -

6. Gehühr ,für die 1\.n­
delrung 'eines Nadl­
nahmebetrages .... 6'-

7. Gebühr für die Min­
derungeines Post­
auftragshet1'la.g'es .. ' 6'-

8. Gehühr für eine 
Doppel- oder' Er­
sa'tzarufigaJhe-
besch,einigung (B,e-
scheinigungsgehÜlhr) 3'-

9, Fachgehühren: 
9,1, Br,jeffachgehühr 

monalt1ich fü[" 
ein offenes Fach, 5'­
für ein kLeines 
SchLießfach .... 10'­
für ,eiln .gtt"oßes·' 
Schlid*a·ch , ... 15'-

9.2. Pakenfach­
,gebühr 
mona,tlü.ch .... 30'­
zusätz1ich,e ' 
Fachgehühr je 
P.a,k,et .. ,..... 1'-

9,3, GelcHachg.ebühr 
monaJtl:idl .. . . . 15'­
,z'USänzliche 
Fachgebührje 
ang,ew~esenen 

Ge!ldlbetng , .. , l' -

10. Postlagel'lgelbü:hr: 
10,1. j.e Pake>t , .. " 1'-
10,2, je 'Briefsen-

dung, Zeitung, 
Postanweisung 
oder Sdleck-
v,erkehrs­
Anweisung der 
öSiter:r,eichi­
sehen Postspar-
kassIe 0'50 

11. Lager:g1CIbiihr 
je Pake>t rund Tag ., 1'-

12. A1bholscheingebühr 1'-

41 

Begründung 
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Bisheriger Text 

§ 21 PGO: 
Gebühren 
Schilling 

Postla,g,ergehühr 
für ein ~a,k,et ........ 1'-
für eine Briefsendung 
oder Postanweisung so-
w1e ,eine Zahlungsan-
weisung des Oster-
1"'eichischen Pos,tspa'r-
kas5enamtes 0'50 

§ 2'2 PGO: 
Lagerg,ebühr 
je Palroet und Ta:g .... 1'-

§ 24 PGO: 
Abholscheingebühr .... 1'-

§ 23 PGO: 
Einhetbungsg,ebühr: 
1. Je (ß.1"'ref) *), PQst­

kal"'te, Geschäftsbrief, 
Geschäftspostkarte 
und Pak'et ......... 1'-

2. für A'ntworts,en,dlun­
'gen 
a} je Brief ........ 0'50 
h) je Pootkante, Ge-

schäf1tsbr.ief, Ge-
,schäftspostkarte 
UIl!d Warenproibe 0'30 

c) je Drucksache 0'20 

§ 33 PGO: 
Gebühr für die Rück­
sendung ,einer unzustell­
baren M:lissensendung .. 0'20 

§ 18 PGO: 
Gebühr für die Benach­
richtigung von der Un­
zustellb:lirkeit .eines Pa-
ketes ................ 4'-

§ 32 PGO: 
Gelbiilhr für einen Nach­
sendungsantr:ag: 

a) Nachsen,dwrgFür 
einen Zeitraum bi,s 
zu drei Monaten 8'-

b) N achsenoollig für 
einen Zei>trawn 
von mehr 'als d1"'ei 
Monaten ....... 15'-

*) Auf Grund des Erkenntnisses des Verfas­
sungsgerichtshofes vom 16. Oktober 1970, ZI. G 9/ 
70-11, V 3, 4, 5/70 mit Wirksamkeit vom 1. April 
1971 aufgehoben (BGB!. Nr. 366/1970). 
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13. Einhebungsg,ebühr 
Schilling 

13,1. j,e An'twort-
sendung ..... 0' 30 

13.2. j'e sonSitige Sen-
dung ..... . .. 1'-

14. Rücksendungsge:bühr 
je MasselliSendung .. 0'20 

15. Gebühr fü,r die Be­
nachrichügung von 
,der UnzU!Stellbarroeit 
eines Paketes (ß.e­
,nachrichtigungs-
,~bühr) .......... 4'-

16. Gelbühr für einen 
N achsendungs­
antrag: 
16.1. für einen Zeit­

raum bis zu 
dr,ei Monaven 8'-

16.2. fü,r ,einen Zeit-
raum his zu 
sechs Monaten 15'-

17. Postvollmacht­
gebühr, Geibühr für 
d:ie Ausfertigung 
einer Postüher-
nahmskarte ....... 10'-

18. Tasch,engehühr 
mon:litlich. . ....... 20'-

19. Nachforschungs­
gebühr: 
19.1. je Sendung 

oder Geld:-
het~:lig ...... 5'-

19.2. Mehrkoslle.n 
je Stunde .... 20'-

20. Umtauschigebühr 
je Br:iefma:rke 
(Briefma,r kenauf-
druck) ........... 0'10 

Begründung 

Die Einhelbungs.gehühr:en für 
Antwor:ts1endungen solLen aus 
betrieblichen Gründen ver:ein­
heitlicht wer:den. Durch die Ver­
einhe~t1ichung werden roeine 
Mehr:einna,hmen erwartlet. 

--j 
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Bisheriger Text 

§ 27 PGO: 

Gebühren 
Schilling 

PostlVoUmachtJgebühr .. 10'-

§ 30 PGO: 

Taschengebühr, monat-
lich ................. 20·-

§ 25 PGO: 

a) Nachforschungs-
gebühr ......... 5'-

b) Mehrkosten !bei 
N achforschung,en 
je Stunde ...... , 20'-

§ 28 PGO: 
Umtaus.chg,ebühr 
j'e umgetausdLtJe Brief­
marke (Briefmarkenauf-
druck) .............. 0'10 
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